
1257 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (934 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem die Straf­
prozeßordnung an das Strafgesetzbuch ange-

paßt wird (Strafprozeßa'npassungsgesetz) 

Die Bundesregierung hat am 6. November 
1973 den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem die Strafprozeßordnung an das Strafgesetz­
buch angepaßt wird (Strafprozeßanpassungs­
gesetz), im Nationalrat eingebracht, der am 
8. November 1973 dem Justizausschuß zur Vor­
beratung zugewiesen wurde. 

In seiner Sitzung am 15. Jänner 1974 hat der 
Justizausschuß zur Vorbehandlung der gegen­
ständlichen Regierungsvorlage einen zwölfglied­
rigen Unterausschuß eingesetzt, dem als Mit­
glieder angehörten: 

von der Sozialistischen Partei österreichs die 
Abgeordneten Anneliese Alb r e c h t, B 1 e c h a, 
Dr. G rad e n e g ger, Lona Mur 0 w atz, 
Dr. Reinhart und Skritek; 

von der Österreichischen Volkspartei die Ab­
geordneten Dr. Hai der, Dr. Hau s e r, Dok­
tor Kar ase k, DDr. K ö n i g und Wilhelmine 
Mo s e r sowie 

von der Freiheitlichen Partei Österreichs Abge­
ordneter Z e i 11 in ger. 

Zum Vorsitzenden des Unterausschusses wurde 
Abgeordneter Z e i 11 i n ger, zum Vorsitzenden­
Stellvertreter Abgeordneter S k r i t e k gewählt. 

Der Unterausschuß hat den erwähnten Gesetz­
entwurf ain 6. Juni sowie am 1., 2. und 3. Juli 
1974 in Anwesenheit des Bundesministers für 
Justiz Dr. B rod a beraten und eine Reihe von 
Abänderungen zum Text der Regierungsvorlage 
vorgeschlagen. An den Beratungen nahm der 
Abgeordnete Dr. E r mac 0 r a vertretungsweise 
teil. 

Dem c Justizausschuß wurde in seiner Sitzung 
am 5. Juli 1974 von der Berichterstatterin Ab­
geordneter WilhelmineM 0 se r ein Bericht über 

das Ergebnis der Beratungen im Unterausschuß 
vorgelegt. Die weitere Ausschußberatung erfolgte 
unter Berücksichtigung der vom Unterausschuß 
vorgeschlagenen Fassung. 

An den Verhandlungen beteiligten sich außer 
dem Berichterstatter die Abgeordneten S k r i­
tek, Dr. Hauser und DDr. König sowie 
der Ausschußohmann Abgeordneter Z ei 11 i n­
ger und der Bundesminister für Justiz Doktor 
B rod a. . 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage in der vom Unterausschuß vorgeschla­
genen Fassung einstimmig angenommen. 

Die vom Ausschuß beschlossene Fassung des 
Gesetzestextes ist diesem Bericht beigedruckt. 

Dazu wird folgendes bemerkt: 
Der Justizausschuß war der Ansicht, daß sich 

das vorliegende Gesetz im wesentlichen auf die 
Vornahme jener Anpassungen beschränken soll, 
die im Hinblick auf das neue Strafgesetzbuch 
notwendig sind. Von diesem Grundsatz' sind die 
Regierungsvorlage und der Justizauss'chuß in 
einer Richtung abgewichen: Verhältnismäßig ein­
fache verfahrensrechtliche Änderungen, die eine 
Entlastung der Gerichte und direkt oder mittel­
bar eine Beschleunigung der Verfahren herbei­
zuführen geeignet sind, wurden auch in der 
Erwägung empfohlen, hiedurch die Umstellung 
der Strafgerichtsbarkeit auf das neue materielle 
Strafrecht zu erleichtern. In diesem Sinne hat 
der Justizausschuß - über die diesbezüglich 
schon in der Regierungsvorlage enthaltenen Vor­
schläge hinausgehend - insbesondere eine Reihe 
weiterer Anregungen der Standesvertretungen 
der Richter und Staatsanwälte aufgegriffen. 

Die Entscheidung des Ausschusses, andere Än­
derungen des Strafverfahrensrechtes derzeit nicht 
vorzuschlagen, soll künftigen Reformen dieses 
Rechtsgebietes in keiner Weise vorgreifen. Eben­
sowenig sollen die an einzelnen Bestimmungen 
derzeit vorgenommenen Änderungen einer künf-
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tigen grundsätzlichen überprüfung derselben Be­
stimmungen entgegenstehen. Die weiteren über­
legung~n zur Reform des Strafprozeßrechtes 

. werden sich dabei auch an den Grundsätzen zu 
orientieren haben, die in den vergangenen Jahren 
von den in der Europäischen Menschenrechts­
konvention vorgesehenen Instanzen in einschlägi­
gen Entscheidungen entwickelt worden sind. 

Der Justizausschuß ist ferner der überzeugung, 
daß im Hinblick auf die erheblichen Änderungen 
der Strafprozeßordnung, die seit ihrer Wieder­
verlautbarung im Jahre 1960 vorgenommen wur­
den, das Inkl'afttreten zahlenmäßig umfangreicher 
weiterer Änderungen durch das vorliegende Ge­
setz zum Anlaß genommen werden sollte, eine 
neuerliche Wiederverlautbarung in Betracht zu 
ziehen. 

Zu den Änderungen im Art. I: 

Zur Einleitung: 

Das Verfahrenshilfegesetz wurde nach Fertig­
stel1ung der Regierungsvorlage im Bundesgesetz­
blatt kundgemacht. 

Zu Z. 1 (§ 2 Abs. 5): 

Nach der Regierungsvorlage sollte - im Ein­
klang mit der Rechtsprechung zum geltenden 
Recht - eine einmal erteilte Ermächtigung zur 
Strafverfolgung grundsätzlich nicht widerrufen 
werden können. Eine Ausnahme von diesem 
Grundsatz sah die Regierungsvorlage nur bei 
jenen Delikven vor, die im allgemeinen der 
Privatanklage unterliegen und nur unter be­
stimmten Voraussetzungen vom öffentlichen An­
kläger verfolgt werden (vgl. § 117 StGB). 

Wenngleich die Ermächtigung - anders als 
der Antrag - nur eine Bedingung für die 
Ausübung eines an sich vorhandenen Straf­
verfolgungsrecht~s darstellt, empfiehlt es sich 
nach Ansicht des Ausschusses aber ·doch, dem 
durch die strafbare Handlung Verletzten, von 
dessen Zustimmung das Gesetz die tatsächliche 
Verfolgung des Täters abhängig macht, in allen 
Fällen die Zurücknahme der Ermächtigung bis 
zum Schluß der Verhandlung in erster Instanz 
zu ermöglichen. Die Praxis hat gezeigt, daß ins­
besondere dann, wenn die Ermächtigung - z. B. 
im Zustand der Erregung über die unmittelbar 
vorangegangene Straftat - vorschnell erteilt 
wird, ein Bedürfnis nach ihrer rechtswirksamen 
Zurückziehung besteht. 

Zu Z. 2 (§ 6 Abs. 2): 

Die Änderung ber,iicksichtigt die seit dem 
Bundesgesetz vom 1. Februar 1961, BGBl. Nr. 37, 
über die Hemmung des Fristenablaufes .durch 
Samstage und den Karfreitag geltende Rechts­
lage. Da das Feiertagsruhegesetz, BGBl. Nr. 153/ 
1957, bestimmt, welche Tage gesetzliche Feiertage 

sind, ist auch der letzte Satz des bisherigen 
Abs .. 2 überholt. 

Zu Z. 3 (§ 7 Abs. 1): 

Die Regierungsvorlage sah nicht nur die Mög­
lichkeit einer Neubemessung, sondern auch die 
einer völligen Nachsicht einer ganz oder teilweise 
uneinbringlichen Ordnungsstrafe vor. Der Aus­
schuß ist demgegenüber der Ansicht, daß die 
Neubemessung ausreicht, um den ungerecht­
fertigten Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen m 
solchen Fäl1en auszuschließen. 

Zu den Z. 4 (§ 8 Abs. 3), 7 (§§ 13, 14), 
13 (§ 46 Abs. 1), 22 (§ 67), 44 (§ 152 Abs. 1 
Z. 1), 124 (§ 441 Abs.l) und 149 (§ 495 Abs. 2): 

In diesen Bestimmungen sind jeweils Bezug­
nahmen auf Vorschriften der Regierungsvorlage 
des StGB durch die geänderten Paragraphen­
bezeichnungen im Gesetzesbeschluß des National­
rates - der im Zeitpunkt der Fertigstellung 
der Regierungsvorlage noch nicht vorlag - zu 
ersetzel1. 

Zu Z. 7: 

a) Zu § 13 Abs. 2: 

Der Justizausschuß stimmt der von der Regie­
rungsvorlage vorgeschlagenen Dreijahresgrenze 
der Strafdrohung für die Abgrenzung der Zu­
ständigkeit und damit der Strafbefugnis des 
Einzelrichters gegenüber dem Schöffengericht 
grunds#zlich zu, meint aber, daß der Bereich der 
Zuständigkeit des Einzelrichters in einem Fall 
über diese Grenze hinaus ausgedehnt werden soll, 
und zwar beim Diebstahl durch Einbruch (§ 129 
Z. 1 bis 3 StGB). Der Sachverhalt ist dabei in 
aller Regel verhältnismäßig einfach zu beurteilen. 
Auch Rechtsfragen schwierigerer Art werden 
schon im Hinblick auf ein großes Maß an über­
einstimmung mit Tatbestandsmerkmalen des der­
zeit geltenden § 174 I lit. d StG nicht zu häufig 
zu lösen sein. Schon derzeit werden die Fälle 
des Einbruchsdiebstahls in der überwiegenden 
Mehrzahl im vereinfachten Verfahren abgeurteilt. 
Es wird daher vorgeschlagen, die Zuständigkeit 
und damit auch die Strafbefugnis des Einzel­
richters in diesem einen Fall, allerdings nur bis 
zur Fünfjahresgrenze der Strafdrohung, zu er­
weitern. Der Auslschuß ist der überzeugung, daß 
eine solche Ausnahme vom allgemeinen Grund­
satz der Dreijahresgrenze der Strafdrohung ge­
rade im Hinblick auf die mit dem Inkrafttreten 
des neuen materiellen Strafrechts für die Gerichte 
unvermeidlich verbundenen Mehrbelastung 
zweckmäßig ist. Die vorgeschlagene Regelung ist 
auch vom verfassungsrechtlichen Standpunkt 
UI~ter dem Gesichtspunkt des Art. 91 Abs. 3 
B-VG unbedenklich. 
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Hinsichtlich der im § 13 Abs. 2 Z. 2 genannten 
Delikte, die die Regierungsvorlage trotz einer 
drei Jahre nicht übersteigenden Strafdrohung 
von der Kompetenz des Einzelrichters ausnehmen 
und dem Schöffengericht zuweisen wollte, scheint 
dem Justizausschuß eine Verminderung dieser 
Ausnahmen am Platz. Nur in den Fällen der 
meisten mit nicht mehr als drei Jahren bedrohten 
eigentlichen Amtsdelikte (§§ 304 bis 312 StGB) 
und der Tatbestände der §§ 274 und 275 StGB 
(Landfriedensbruch und Landzwang) hält der 
Ausschuß die für eine Laienbeteiligung sprechen­
den Gründe für so gewichtig, daß ein Abgehen 
von der durch die Strafdrohung gezogenen Zu· 
ständigkeitsgrenze geboten erscheint. 

b) Zu § 14 Abs. 1: 

Der Ausschuß meint, daß der von der Regie­
rungsvorlage im § 14 Abs. 1 zur Diskussion ge­
stellte und schon nach deren Erläuterungen eher 
weit gefaßte Katalog der den Geschwornenge­
richten zuzuweisenden politischen Delikte in 
einigen Punkten eingeschränkt werden sollte. 
Insbesondere sollen Verfahren wegen Delikten 
eher geringeren Unrechts- und Strafwürdigkeits­
gehaltes, die - soweit sie im geltenden Recht ein 
Gegenstück haben - weder derzeit noch nach 
dem Stande der Rechtsordnung im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Bundes-Verfassungsgeset­
zes im Jahre 1920 in die Zuständigkeit der 
Geschwornengerichte fielen, nach Auffassung des 
Justizausschusses auch künftig nicht von diesen 
Gerichten geführt werden. Das betrifft die straf­
baren Handlungen bei Wahlen und Volksabstim­
mungen und Verstöße gegen die Versammlungs­
freiheit (§§ 261 bis 268, 284 und 285 StGB; Z. 7 
und 11 der Regierungsvorlage). 

Ferner meint der Ausschuß, daß bei den Tat­
beständen der Verhetzung und des Völker­
mordes (§§ 283 und 321 StGB; Z. 10 und 13 der 
Regierungsvorlage) die in der internationalen 
Rechtsentwicklung zu beobachtende Tendenz be­
rücksichtigt werden soll, solche Straftaten unter 
dem, Gesichtspunkt ihres überwiegend kriminel­
len CharakteI"s zu sehen. Dem kommt umso 
mehr Bedeutung zu, als die beiden genannten 
Tatbestände Verpflichtungen erfüllen, die die 
Republik Österreich durch den Beitritt zu zwi­
schenstaatlichen Vereinbarungen von weltweiter 
Bedeutung eingegangen ist. 

Die Regierungsvorlage sah vor, neben den 
politischen Verbrechen und Vergehen alle Ver­
brechen, die mit einer mehr als zehnjährigen Frei­
heitsstrafe geahndet werden können, den Ge­
schwornengerichten zuzuweisen. Zu diesen Fällen 
zählen auch jene Verbrechen, bei denen die Zehn­
jahresgrenze der Strafdrohung nur im Falle einer 
Strafsatzerweiterung durch die §§ 39 oder 313 
StGB überschritten wird (vgl. § 8 Abs. 3). 

Die vom Ausschuß vorgenommene Neufassung 
der Z. 15 im § 14 Abs. 1 hat zur Folge, daß Fälle, 
in denen der an sich auf Freiheitsstrafe von einem 
bis zu zehn Jahren lautende Strafsatzgemäß 
§ 39 StGB nach oben bis auf 15 Jahre erweitert 
wird, im Hinblick auf die gleichbleibende Unter­
grenze von einem J<thr in der Kompetenz des 
Schöffengerichtes verbleiben. Fälle aber, in denen 
die Strafdrohung - sei es von vornherein, sei es 
nur bei Vorliegen der Voraussetzungen der 
§§ 39 oder 313 StGB - auf Freiheitsstrafe von 
fünf bis zu fünfzehn Jahren lautet, vom Ge­
schwornengericht abzuurteilen sind. Die erstge­
nannten Fälle werden auch nach geltendem Recht 
im Hinblick auf die im § 14 a Abs. 1 Z. 2 ge­
troffene Regelung (die wegen verfassungsrecht­
licher Bedenken nicht übernommen werden kann) 
im allgemeinen vom Schöffengericht abgeurteilt. 

Die vorgeschlagene Neufassung steht mit dem 
Gebot des Art. 91 Abs. 2 B-VG, "die mit 
schweren Strafen bedrohten Verbrechen, die das 
Gesetz zu bezeichnen hat", den Geschwornen­
gerichten zuzuweisen, im Einklang. 

c) Zu § 13 Abs. 3 und zu den Z. 60 (§ 192 
Abs. 3), 69 (§ 226), 76 (§ 243 Abs. 4 und 5), 
83 (§ 270 Abs. 3), 87 (§ ·285 b Abs. 1), 108 
(§ 378), 111 (§ 395 a) und 113(§ 400): 

Nach dem geltenden § 13 Abs. 3 StPO obliegt 
die Beschlußfassung außerhalb der Hauptver­
handlung im allgemeinen dem sogenannten Drei­
richtersenat. Das gilt jedoch nicht für das verein­
fachte Verfahren, in dem auch Entscheidungen 
außerhalb der Hauptverhandlung vom Einzelrich­
ter zu treffen sind (§ 490, Abs. 2). Die Regie­
rungsvorlage sah niCht nur die Aufrechterhaltung 
dieser letztgenannten Bestimmung vor, sondern 
wollte auch in Schöffen- und Geschwornensachen 
bestimmte Fälle der Beschlußfassung dem Vor­
sitzenden allein übertragen (§§ 409 a, 494). 

Der Justizausschuß empfiehlt, in dieser Rich­
tung noch einige Schritte weiterzugehen und die 
Beschlußfassung außerhalb der Hauptverhand­
lung in allen jenen Fällen dem Vorsitzenden 
zu übertragen, in denen Bestand oder Wirkungen 
eines durch einen Senat gefällten Urteils durch 
die zu treffende Entscheidung nicht unmittelbar 
berührt werden. Dadurch soll insbesondere auch 
eine Entlastung des Dreirichtersenates (in ein­
zelnenFällen der Ratskammer) von gesetzlich 
weitgehend determinierten Entscheidungen, 
Routineentscheidungen u.dgl. erreicht und der 
Aktenlauf beschleunigt werden. Gegen eine solche 
Maßnahme bestehen schon deshalb keine Be­
denken, weil Angelegenheiten von meist gleicher 
Bedeutung im Verfahren vor dem Einzelrichter 
schon jetzt von diesem allein entschieden werden. 

Um aber den Rechtsschutz in solchen Fällen 
zu sichern, soll - wo es nicht schon jetzt 
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besteht - grundsätzlich em Beschwerderecht 
gegen Entscheidungen des Vorsitzenden an den 
Gerichtshof zweiter Instanz' eingeräumt werden. 

In diesem Sinne sollen künftig dem Vorsitzen­
den (Einzelrichter, Untersuchungsrichter) über­
tragen werden: die Entscheidungen über die Frei­
gabe einer Kautions- oder Bürgschaftssumme, 
die Verlegung der Hauptverhandlung wegen Ver­
hinderung des Angeklagten usw., den Einspruch 
eines Zeugen oder Sachverständigen geg~n die 
Verhängung einer Ordnungsstrafe wegen Aus­
bleibens von der Hauptverhandlung, die Berichti­
gung von Schreib- und Rechenfehlern u. dgl. in 
der Urteilsausfertigung und über die Zurück­
weisung einer verspäteten oder nicht gesetzmäßig 
ausgeführten Nichtigkeitsbeschwerde, der soge­
nannte Bedenklichkeitsbeschluß nach § 378, die 
nach dem :XXII. Hauptstück außerhalb der 
Hauptverhandlung zu fassenden Beschlüsse in be­
zug auf die Verfahrenskosten und die Entschei­
dung über die Anrechnung einer Vorhaft. 

Dagegen sollen insbesondere die Entscheidun­
gen über einen Antrag auf Wiederaufnahme des 
Strafverfahrens (§ 357), nach § 410 (nachträgliche 
Strafmilderung), über die Neubemessung des 
Tagessatzes (§ 410 il), die Prüfung von Gnaden­
gesuchen (§ 411) und über den Widerruf einer 
bedingten Nachsicht. (§ 495 neu) im schöffen­
und geschwornengerichtlichen Verfahren weiter­
hin dem Dreirichtersenat vorbehalten sein; des­
gleichen jene Entscheidungen nach anderen Bun­
desgesetzen, die dem Gerichtshof in der im § 13 
Abs. 3 bestimmten Zusammensetzung übertragen 
sind. 

Im Fall des § 270 Abs. 3 soll die Entscheidung 
über eine Beschwerde gegen die Zurückweisung 
eines Berichtigungsantrages oder gegen eine vor­
genommene Berichtigung dann dem Obersten 
Gerichtshof zukommen, wenn dieser im Zeit­
punkt der Erhebung der Beschwerde über eine 
im selben Verfahren von wem immer ergriffene 
Nichtigkeitsbeschwerde noch nicht entschieden 
hat. 

Zu Z. 12 (§ 43 a): 
Die Änderung soll sicherstellen, daß die dem 

Beschuldigten (Angeklagten) für die Ausführung 
eines Rechtsmittels oder eines Rechtsbehelfs nach 
den Verfahrensvorschriften offenstehenden 
Fristen auch dann zur Gänze für diesen Zweck 
zur Verfügung stehen, wenn der Beschuldigte erst 
innerhalb einer solchen Frist die Beigebung eines 
Verteidigers nach § 41 Abs. 2 (eines Vertreters 
zur Verfahrenshilfe) beantragt. Die Frist soll in 
diesem Fall von neuem zu laufen beginnen, 
sobald dem bestellten Verteidiger der Bescheid 
des Ausschusses der Rechtsanwaltskammer über 
seine Bestellung und jenes Aktenstück (Urteil, 
Beschluß, Anklageschrift) zugestellt werden, das 
ohne die hier vorgesehene Verlängerung die 

Frist für die Prozeßhandlung in Lauf gesetzt 
hätte, oder sobald der Beschuldigte den Beschluß 
über die Abweisung seines Antrages auf Bei­
gebung eines Verteidigers er hält. 

Zu Z. 12 der Regierungsvorlage (§ 49 Abs. 2 
Z.2): 

Siehe Z. 28. 

Zu den Z. 14 (§ 50) und 32 (§ 98 Abs. 2): 

Die Bestimmungen bedürfen der Anpassung 
hinsichtlich des Begriffes "Einziehung" (§ 26 
StGB). 

Zu den Z. 16 (§ 56 Abs. 2), 30 (§91 Abs. 1), 
42 (§ 146 Abs. 1) und 66 (§ 220 Abs. 3): 

Hier werden lediglich sprachliche Bereinigun­
gen gegenüber der Regierungsvorlage vorgenom­
men. 

Zu Z. 19 (§ 59): 

Der Justizausschuß hat zur Kenntnis genom­
men, daß das Bundesministerium für Justiz eine 
umfassende gesetzliche Regelung des Ausliefe­
rungswesens vorbereitet und daß die an der vor­
liegenden Gesetz'esstelle vorgesehenen Änderun­
gen daher lediglich ein - notwendigerweise un­
vollständiges - Provisorium darstellen sollen. 

Die vorliegende Bestimmung bedarf noch 
insofern einer Ergänzung, als klarzustellen ist, 
daß nicht nur im Falle. eines an österreich 
gerichteten Auslieferungsersumens oder eines 
Steckbriefes (§ 59 Abs. 1), sondern auch im 
Falle eines spontanen Tätigwerdens der öster­
reichischen Strafverfolgungsbehörden wegen einer 
primär nicht der österreichischen Strafgerichts­
barkeit unterliegenden Auslandstat für die erfor­
derliche Sicherung der Person des Verdächtigen 
(durch Auslieferungshaft oder andere Vorkehrun­
gen) zu sorgen ist. Die diesbezügliche Formulie­
rung des Abs. 1 soll daher auch in den neuen 
Abs. 3 aufgenommen werden. :Zwar spricht der 
diesem entsprechende, derzeit ~och in Geltung 
stehende § 39 StG davon, daß der Verdächtige 
"immer in Verhaft zu nehmen" sei, doch wurde 
das schon bisher nicht dahin verstanden, daß 
nicht statt der Verhängung der Auslieferungs­
haft auch andere Vorkehrungen (etwa im Sinne 
der "gelinderen Mittel" nach § 180 Abs. 5) 
zulässig wären. 

Die dem Bundesministerium für Justiz im Fall 
eines Berichtes nach Abs. 3 erster Satz obliegen­
den Maßnahmen sind insbesondere durch zwi­
schenstaatliche Vereinbarungen näher bestimmt. 

Zum Entfall der Z. 21 der Regierungsvorlage 
(§ 68 Abs. 2): 

Nach der Regierungsvorlage sollte die Teil­
nahme eines Richters an einer Entscheidung der 
Ratskammer oder des Gerichtshofes zweiter In-
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stanz über das Vorliegen der Voraussetzungen 
des §42 StGB zur Ausschließung dieses Richters 
von der Hauptverhandlung führen. Wenn auch 
sachliche Gründe für einen solchen Ausschluß 
sprechen, hat sich der Ausschuß doch aus zwei 
Gründen entschlossen, ihn nicht zu empfehlen: 
Einerseits WÜrde eine solche Erweiterung der 
Ausschließungsgründe bei kleineren Gerichts­
höfen zu Schwierigkeiten bei der personellen 
Besetzung des erkennenden Gerichtes führen. 
Andererseits schließt die Teilnahme an einer 
sonstigen Entscheidung über die Einleitung oder 
Einstellung der Voruntersuchung (etwa wegen 
mangelnder Verdadltsgründe, Fehlens eines straf­
baren Tatbestandes oder Vorliegens eines Straf­
ausschließungsgrundes) einen Richter auch nicht 
von der Hauptverhandlung aus. Konsequent 
wäre nur eine Ausdehnung der Ausschließung 
auf all diese vergleichbaren Fälle. Das müßte 
aber erst recht zu praktischen Schwierigkeiten 
führen. 

Zu Z. 26 (§ 86 Abs. 2): 

Der Justizausschuß meint, daß auf die in der 
Regierungsvorlage im letzten Satz dieser Bestim­
mung vorgesehene Einschränkung des Anhalte­
rechtes hinsichtlich offensichtlich geringfügiger 
Straftaten verzichtet werden kann, ohne daß 
deswegen ein Mißbrauch dieser jedermann ein­
geräumten Befugnis zu befürchten wäre. Die Be­
urteilung der Frage, ob eine mit Strafe bedrohte 
Handlung "ihrer Art oder den Umständen nach 
offensichtlich geringfügig" und eine Anhaltung 
deshalb nicht gerechtfertigt sei, würde etwa den 
durch eine Straftat Verletzten häufig überfordern. 

Zu den Z. 28 (§ 90), 34 (§ 109) und 35 (§ 112 
Abs. 1) sowie zum Entfall der Z. 12 und 30 der 
Regierungsvorlage (§§ 49 Abs. 2 Z. 2 und 92): 

Die Regierungsvorlage wollte die Entscheidung 
über das Vorliegen oder Nichtvorliegen der Vor­
aussetzungen des § 42 StGB (mangelnde Straf­
würdigkeit der Tat) im Vorverfahren in allen 
Fällen der Ratskammer vorbehalten. In den 
Fällen jedoch, in denen der Staatsanwalt einen 
Antrag in dieser Richtung stellt und der Unter­
suchungsrichter seine Meinung teilt, kann das 
Verfahren nach Ansicht des Ausschusses auch 
ohne Befassung eines aus drei Richtern bestehen­
den Senates beendet werden. Das entspricht dem 
System nach etwa. der Regelung des § 194 Abs. 1, 
nach der der Beschuldigte zu enthaften ist, wenn 
der Staatsanwalt und der Untersuchungsrichter 
übereinstimmend der Meinung sind, daß die 
Voraussetzungen der Untersuchungshaft weg­
gefallen sind. Eine Entscheidung der Ratskammer 
ist in diesem und in ähnlichen Fällen nur bei 
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Staats­
anwalt und dem Untersuchungsrichter erforder­
lich. Dem soll auch die Regelung der Entschei-

dung über § 42 StGB angeglichen werden. Diese 
Verfahrensvereinfachung erscheint gerade in 
Bagatellfällen angezeigt. 

Auf den in der Regierungsvorlage vor­
gesehenen neuen Abs. 4 des § 92 kann verzichtet 
werden, da sich das dort Gesagte bereits aus dem 
Abs. 3 der Bestimmung ergibt. Die Bedenken 
des Untersuchungsrichters im Sinne dieser Ge­
setzesstelle können sich darauf gründen, daß der 
Staatsanwalt nicht den im § 90 Abs. 2 vor­
gesehenen Antrag gestellt, sondern trotz der 
nach Ansicht des Untersuchungsrichters ge­
gebenen Voraussetzungen des § 42 StGB die Ein­
leitung der Voruntersuchung beantragt hat. 

Der Verzicht auf § 92 Abs. 4 macht auch. die 
in der Regierungsvorlage vorgesehene Ergänzung 
des § 49 Abs. 2 Z. 2 entbehrlich. 

Auch die beabsichtigte Ergänzung des § 109 
Abs. 2 ist nun nicht erforderlich, weil sich aus 
dem im Sinne des oben ausgeführten Grundsatzes 
geänderten § 109 Abs. 1 im Zusammenhang 
mit dem geltenden Abs. 2 ("Außerdem ... ") 
zweifelsfrei ergibt, daß die Ratskammer die Vor­
untersuchung auch aus dem Grunde des § 42 
StGB einstellen kann und daß ihr die Entschei­
dung darüber bei Meinungsverschiedenheiten 
zwischen dem Staatsanwalt und dem Unter­
suchungsrichter vorbehalten ist. 

Der Justizausschuß erwartet, daß es in Zukunf!: 
insbesondere bei Entscheidungen der Ratskam­
mer schon mit Rücksicht auf das im § 193 Abs. 1 
StPO enthaltene Gebot einer möglichsten Ab­
kürzung der Untersuchungshaft zu einer Be­
schelunigung der einschlägigen Erledigungen 
kommen wird. Das erscheint vor allem unter 
dem Gesichtspunkt des Art. 5 Abs. 3 MRK, der 
den Anspruch auf Aburteilung innerhalb einer 
angemessenen Frist oder auf Haftentlassung wäh­
rend des Verfahrens garantiert, im Lichte der 
hiezu ergangenen Entscheidungen der in der 
Europäischen Menschenrechtskonvention vorge­
sehenen Instanzen von Bedeutung. 

Zu den Z. 33 (§ 108) und 53 (§ 181): 

Der Ausschuß folgt dem Vorschlag der Regie­
rungsvorlage, die primäre Androhung von Frei­
heitsstrafen als Ordnungsstrafen im allgemeinen 
auf die Fälle der Ausübung der Sitzungspolizei 
in der Hauptverhandlung zu beschränken, im 
Vorverfahren aber in der Regel nur Geldstrafen 
als Ordnungsstrafen vorzusehen. Eine 1\nderung 
gegenüber der Regierungsvorlage soll nur im 
Fall des § 181 erfolgen, wo wegen der allfälligen 
Publizität eines Verstoßes gegen die dort ge­
nannte Anordnung des Untersuchungsrichters 
auch die Verhängung einer Freiheitsstrafe nicht 
völlig ausgeschlossen werden soll. Der Justiz­
ausschuß ist jedoch der Meinung, daß die Frage, 
welche Sanktionen den Gerichten in Ausübung 
der Ordnungsgewalt jeweils zustehen sollen, im 
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Zuge einer Reform des Strafprozeßrechtes neuer­
lich allgemein zu prüfen sein wird. 

Zu § 120 StPO: 

Es wurde im Zuge der Beratungen des Aus­
schusses erwogen, diese Bestimmung, die derzeit 
die Ausschließung und Ablehnung von Sachver­
ständigen regelt, im vorliegenden Gesetz neu zu 
fassen. 

Der Ausschuß ist sich der Bedeutung dieser 
Frage' bewußt, meint aber, daß ein Aufgreifen 
dieser Frage über eine Anpassung an das neue 
materielle Strafrecht hinausgeht. Eine Novellie­
rung der Bestimmung wurde daher derzeit zu­
rückgestellt. 

gestatten" ist, entfallen kann. Daß ein Zeuge 
während der Vernehmung durch den Unter­
suchungsrichter nicht zu stehen braucht, erscheint 
auch ohne diesen Satz selbstverständlich. 

Zu den Z. 49 (§ 166 Abs. 1) und 74 (§ 240): 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß Fragen 
an Zeugen über ihre persönlichen Verhältnisse 
nur insoweit gestellt werden sollen, als es zur 
Identifizierung der Person oder zur Klärung des 
Sachverhaltes notwendig ist. Zeugen sollen daher 
künftig in der Regel nur um die üblichen Iden­
tifizierungsangaben (Vor- und Familiennamen, 
Geburtsdatum, Beruf und Wohnort) gefragt wer­
den. Weitere Fragen über persönl~che Verhält­
nisse sollen nur dann gestellt werden, wenn das 
im Einzelfall insbesondere zur Wahrheitsfindung 

Zu Z. 43 (§§ 149 a, 149 b): erforderlich ist. Angaben über das Religions-
Die Änderung im § 149 a Abs. 1 erster Satz bekenntnis, den Familienstand oder auch den 

soll klarstellen, daß das Gesetz unter der über- Geburtsort werden in der Regel entbehrlich sein. 
wachung eines Fernmeldeverkehrsimmer auch Fragen danach sollen daher künftig entfallen. Die 
die Aufzeichnung des Inhaltes dieses Fernemelde- Frage nach dem Religionsbekenntnis ist auch im 
verkehrs versteht. Hinblick auf die vorgeschlagene Änderung des 

§ 247 Abs. 2 und 3 (Beseitigung der Beeidigung 
Die Einfügung im § 149 a Abs. 1 Z. 2 bewirkt, als gesetzlicher Regelfall) im Normalfall nicht er­

daß eine überwachung des Fernmeldeverkehrs forderlich. 
von Verteidigern, Rechtsanwälten, Notaren oder 
Wirtschaftstreuhändern bloß deshalb, weil Die oben angeführten überlegungen gelten 
Gründe für die Annahme vorliegen, daß sich weitgehend auch für den Angeklagten, wenn­
eine der Tat dringend verdächtige Person bei gleich es bei ihm sehr viel häufiger als bei Zeu­
ihnen aufhalte oder sich mit ihnen unter Be- gen erforderlich bzw. angezeigt sein wird, noch 
nützung der Anlage in Verbindung setzen werde, . andere als die in der vorgeschlagenen Neufassung 
ebenso wie nach der bisherigen Rechtsprechung des § '240 vorgesehenen Fragen über persönliche 
auch weiterhin unz\llässigist, weil nur eine solche Verhältnisse zu 'stellen. 
Regelung der beruflichen Verschwiegenheits­
pflicht dieser Personengruppe Rechnung trägt. 

Nach der Regierungsvorlage solhe nach Be­
;endigung der überwachung und ebenso bei Ver­
weigerung der Genehmigung einer vom Unter­
suchungsrichter angeordnten überwachung auch 
dem vom Inhaber der überwachten Anlage ver­
schiedenen Verdächtigen das Recht zustehen, in 
die Aufzeichnungen Einsicht zu nehmen und da­
bei'zu verlangen; daß die Aufzeichnungen zu den 
Akten genommen werden. Nach Ansicht des 
Justizausschusses sollte der Verdächtige diese 
Rechte im Fall der Beendigung einer üb er-

. wachung nur insoweit haben, als die Aufzeich­
nungen für das gegenwärtige oder für ein erst 
.einzuleitendes Strafverfahren gegen ihn von Be­
deutung sind (§ 149 b Abs. 2); im Fall der Ver­
weigerung der Genehmigung einer vom Unter­
suchungsrichter angeordneten überwachung soll 
stets die Vernichtung der Aufzeichnungen ver­
anlaßt werden (§ 149 a Abs. 2). 

Zu Z. 48 (§ 162): . 

Der Ausschuß ist der Meinung, daß der (dem 
~geltenden Recht entsprechende) letzte Satz des 
Abs. 1 dieser Bestimmung, nach dem einem 
Zeugen während der Vernehmung .. ein Sitz zu 

Zu Z. 54 (§ 183 Abs. 1): 

Die Angabe der FundsteIle des Strafvollzugs­
gesetzes im Bundesgesetzblatt und die Anfüh­
rung der Novellen zu diesem Gesetz erscheinen 
in der Strafprozeßordnung entbehrlich. 

Zu Z. 56 (§ 186 Abs. 5): 

Die geänderte Zitierung ist die Folge einer im 
Strafvollzugsanpassungsgesetz (Art. I Z. 39) ent­
haltenen Änderung von Paragraphenbezeichnun-
gen des Strafvollzugsgesetzes. . 

Zu Z. 57 (§ 188): 

Das Strafvollzugsanpassungsgesetz (Art. I Z. 23) 
sieht eine überwachung des Briefverkehrs der 
Strafgefangenen nur noch in beschränktem Aus­
maß (im allgemeinen nur stichprobenweises 
Lesen usw.) vor (§ 90 Abs.l des Strafvollzugs­
gesetzes). Diese Neuregelung macht im Hinblick, 
auf § 183 Abs. 1 (grundsätzlich sinngemäße An­
wendung der Vorschriften des Strafvollzugsgeset­
zes auf die Anhaltung in Untersuchungshaft) 
eine Ergänzung des § 188 Abs. 1 erforderlich, 
da die überwachung des Briefverkehrs von 
Untersuchungshäftlingen durch den Unter­
suchungsrichter vor allem den Zweck hat, Ge-
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fährdungen der Untersuchungshaftzwecke (§ 180 
Abs. 2) hintanzuhalten (vgI. § 184). Der Unter­
suchungsrichter wird sich daher im allgemeinen 
- insbesondere bei Vorliegen des Haftgrundes 
der Verdunkelungsgefahr - nicht mit 'einem 
stichprobenweisen Lesen der Briefe begnügen 
können. Die überwachung des Briefverkehrs 
darf bei Untersuchungshäftlingen nur einge­
schränkt werden, wenn im Einzelfall dadurch 
keine Beeinträchtigung der Haftzwecke zu be­
fürchten ist (was häufig z. B. bei Briefen des 
Untersuchun!;'Shäftlings an eine inländische Be­
hörde oder an eine ausländische Vertretungs­
behörde im Inland wird angenommen werden 
können). 

ZuZ. 61 (§ 193 Abs. 2): 
Die im übrigen in der Regierungsvorlage vor­

gesehene Beseitigung des Ausdrucks "vereinfach­
tes Verfahren" ist hier versehentlich unterblie­
ben. 

Zu Z. 65 (§ 213 Abs. 1 Z. 4): 
Da die Ermächtigung zur Strafverfolgung nach 

§ 2 Abs. 5 noch bis zum Beginn der Hauptver­
handlung nachgewiesen werden können soll, wäre 
es nicht folgerichtig, ihr Fehlen im Zeitpunkt 
der Anklage als Einspruchsgrund aufrechtzuer'­
halten. Im § 213 Abs. 1 Z. 4 wäre daher (ebenso 
wie schon nach der Regierungsvorlage im § 485 
Z. 7 für das Verfahren vor dem Einzelrichter) 
nur das Fehlen des Antrages als ein der Anklage 
entgegenstehender Grund anzuführen. 

Zu den Z. 67 (§ 221 Abs. 3) und 93 (§ 300 
Abs. 3 und 4): 
Es kommt gelegentlich (etwa in Wirtschafts­

strafsachen) vor, daß Hauptverhandlungen einen 
Zeitraum von mehreren Wochen in Anspruch 
nehmen. Die derzeit für solche Fälle im Gesetz 
vorgesehene Beiziehung eines Ersatzrichters und 
eines Ersatzschöffen bzw. von ein oder zwei 
Ersatzgeschwornen kann sich in solchen Fällen 
unter Umständen nicht als ausreichend erweisen. 
Tritt im Zuge einer derart langen Hauptver­
handlung die Verhinderung mehrerer Berufs- oder 
Laienrichter ein, müßte die Verhandlung vertagt 
oder wiederholt werden, was in diesen Fällen 
kaum tragbar ist. Es soll daher dem in bestimm­
ten Fällen vorhandenen praktischen Bedürfnis 
entsprochen und die Beiziehung von insgesamt 
je zwei Ersatzrichtern und ~schöffen bzw. bis zu 
vier Ersatzgeschwornen ermöglicht werden, die 
in der in der Geschäftsverteilung bzw. Dienstliste 
festgelegten Reihenfolge an die Stelle der verhin­
derten Berufs- oder Laienrichter treten können. 

Zu Z. 71 (§ 233 Abs. 2): 

Einer Anregung der Standesvertretungen der 
Richter und Staatsanwälte folgend, ist der Justiz­
ausschuß der Auffassung, daß die Möglichkeiten 

des Vorsitzenden, von dem Grundsatz abzugehen, 
daß eine vor Gericht vernommene oder das Ge­
richt anredende Person in der Hauptverhand­
lung zu stehen hat (die im geltenden Recht nur 
in zwei Ausnahmsfällen bestehen), wesentlich er­
weitert werden sollen. Nach Ansicht des Aus­
schusses bestehen keine Bedenken dagegen, bei 
Vernehmungen im allgemeinen dann das Sitzen 
der vernommenen Person zuzu!a,ssen, wenn der 
Ablauf der Vernehmung und die Möglichkeit 
der an der Verhandlung Beteiligten, ihr zu fol­
gen, dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

Zu den Z. 77 (§ 247 Abs. 2 und 3), 78 (§ 254), 
85 (§ 281 Abs. 1 Z. 3), 99 (§ 345 Abs. 1 Z. 4) 
und 131 (§ 453): 

Die Bestimmungen des geltenden Rechtes gehen 
davon aus, daß die Beeidigung von Zeugen die 
Regel ist. Tatsächlich ist die beeidete Vernehmung 
in der Praxis aber längst zur seltenen Ausnahme 
geworden. Es wird vielmehr routinemäßig von 
einem Verzicht der Parteien auf die Beeidigung 
(§ 247 Abs. 3) ausgegangen. 

Das Strafrechtsänderungsgesetz 1971, BGBl. 
Nr. 273, hat der im bezirksgerichtlichen Verfah­
ren geübten Praxis durch eine Neufassung des 
§ 453 Rechnung getragen, durch die der an 
Stelle der Beeidigung vorgesehen gewesene Hand­
schlag beseitigt wurde. Der Ausschuß empfiehlt, 
die im Strafrechtsänderungsgesetz 1971 eingelei­
tete Anpassung an die Praxis auch im Gerichts­
hofverfahren dadurch weiterzuführen, daß die 
Neufassung des § 453 im wesentlichen in den 
§ 247 Abs. 2 übernommen wird. Derzeit müssen 
nämlich bei Abwesenheit des Beschuldigten im 
Hinblick auf die Nichtigkeitssanktion bei Nicht­
beeidigung (§§ 281 Abs. 1 Z. 3, 345 Abs. 1 Z. 4) 
völlig entbehrliche Beeidigungen vorgenommen 
werden, die zu einer "Entwertung" des Eides 
führen und insbesondere bei Personen, die mit 
der Rechtslage nicht vertraut sind, auf Unver­
ständnis stoßen. 

An die Stelle der Formulierung des bisherigen 
§ 453 ("wenn der Richter die Beeidigung zur 
überweisung eines leugnenden Beschuldigten für 
nötig hält") soll jedoch im § 247 Abs. 2 nach­
stehende neutralere Fassung treten: "wenn der 
Vorsitzende sie zur Wahrheitsfindung für uner­
läßlich hält". 

Durch die Neufassung des § 247 Abs. 2 und 3 
wird die Sonderregelung des § 254 Abs. 2 ent­
behrlich. 

Auch auf die Zitierung des § 247 im ,§ 281 
Abs. 1 Z. 3 und im § 345 Abs; 1 Z. 4 kann ver­
zichtet werden. Wird eine Beeidigung trotz eines 
darauf gerichteten Antrages einer Partei vom 
Gericht nicht vorgenommen, so liegt künftig 
gegebenenf~ILs der' Nichtigkeitsgrund des § 281 
Abs. 1 Z. 4 bzw. des § 345 Abs. 1 Z. 5 vor. 
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Da danach keine abweichende Vorschrift für 
das bezirksgerichtliche Verfahren mehr erforder­
lich ist, kann ferner § 453 im Hinblick auf die 
';lllgemeine Bestimmung des § 447 Abs. 1 gestri­
chen werden. 

Zu den Z. 80 (§ 260 Abs. 2 und 3), 86 (§ 283 
Abs. 5) und 124 (Entfall des § 442 der Regie­
rungsvorlage) : 

Die Regierungsvorlage 'sah im Hinblick auf die 
im § 23 Abs. 1 Z. 2 StGB für die Unterbringung 
in einer Anstalt für gefährliche Rückfallstäter 
verlangten Vorverurteilungen vor, daß das er­
kennende Gericht bei jeder Verurteilung zu einer 
sechs Monate übersteigenden Freiheitsstrafe, die 
nicht ausschließlich wegen der im § 23 genannten 
vorsätzlichen strafbaren Handlungen ausgespro­
-ehen wird, eine entsprechende "Strafteilung" vor­
zunehmen hat. Der Ausschuß meint, daß trotz 
der in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage 
hiefür ins Treffen geführten Argumente der öko­
nomischeren Lösung, nämlich eine solche Fest­
stellung hinsichtlich der Vorverurteilungen erst 
im nachhinein durch das die Anstaltsunterbrin­
gung aussprechende Gericht treffen zu lassen, der 
Vorzug zu geben ist. Andernfalls würde bei einer 
nicht geringen Zahl von Verurteilungen eine sol­
che Feststellung getroffen (und zum Teil wohl 
auch durch Berufung angefochten) werden, ohne 
·daß dies jemals Bedeutung erlangt. Da das Ge­
richt wohl nur sehr selten die Unterbringung in 
einer Anstalt für gefährliche Rückfallstäter in 
Erwägung ziehen wird, wenn die im § 23 Abs. 1 
Z. 2 StGB verlangten Vorverurteilungen nicht in 
einer jeden Zweifel ausschließenden Weise vor­
liegen, kommt dem Umstand, daß die erwähnten 
Feststellungen nicht vom jeweils erkennenden 
Gericht, sondern von dem die Unterbringung 
aussprechenden Gericht im nachhinein auf Grund 
der Aktenlage (in den Eritscheidringsgründen) ge­
troffen werden, keine ausschlaggebende Bedeu~ 
tung zu. 

Wird das Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 23 Abs. 1 Z. 2 StGB erst im Falle der Unter­
bringung in einer Anstalt für gefährliche Rück­
fallstäter in den Entscheidungsgründen der An­
laßverurteilung festgestellt, so ist es konsequent, 
auch auf die im § 442 der Regierungsvorlage vor­
gesehene Feststellung der im § 23 Abs. 1 be­
zeichneten Voraussetzungen der Anlaßverurtei­
lung selbst im Urteilsspruch zu verzichten. Auch 
hinsichtlich dieser Voraussetzungen reichen nach 
Ansicht des Ausschusses Feststellungen in den 
Entscheidungsgründen aus. § 442 kann demnach 
entfallen. 

Dagegen ist die nach dem § 260 Abs. 3 in der 
Fassung der Regierungsvorlage nur auf die 
Rechtsfolge des Amtsverlustes (§ 27 Abs. 1 StGB) 
ausgerichtete Feststellung der Verhängung, einer 

mehr als einjährigen Freiheitsstrafe wegen einer 
oder mehrerer Vorsatztaten (im Falle des Zusam­
mentreffens einer Vorsatz- mit einer Fahrlässig­
keitstat) zu verallgemeinern. Schon im Hinblick 
auf die im Strafrechtsanpassungsgesetz enthal­
tene Anpassung der Bezugnahmen anderer Ge~ 
setze auf den Verbrechensbegriff des bisherigen 
Rechtes (Art. VIII Abs. 2) ist diese Feststellung 
auch in anderen Fällen für die sich aus einem 
Strafurteil ergebenden Folgerungen von Belang. 

Ist die im neuen § 260 Abs. 2 verlangte Fest­
stellung im Einzelfall im Strafurteil unterblieben, 
so soll sie - abweichend von der Regierungsvor­
lage, die in diesem Fall eine Anfechtung mit Be­
rufung vorsah - nach dem nun vorgeschlagenen 
Abs. 3 jederzeit mit Beschluß nachgeholt werden 
können, zumal sich das Fehlen der Feststellung 
auch erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist gegen 
das Urteil herausstellen kann. Dieser Beschluß 
kann, sofern er nicht von Amts wegen gefaßt 
wird, von jedem zur Ergreifung der Nichtigkeits­
beschwerde Berechtigten beantragt und in allen 
Fällen mit Beschwerde angefochten werden. Zur 
Entscheidung ist nach § 13 Abs. 3 der Dreirichter­
senat berufen. 

Die Entscheidung über eine Beschwerde gegen 
diesen Beschluß soll dem Ober,gten Gerichtshof 
zukommen, wenn dieser im Zeitpunkt der Erhe­
bung der Beschwerde über eine im selben Ver­
fahren von wem immer ergriffene Nichtigkeits­
beschwel:"de noch nicht entschieden hat. 

Zu Z. 82 (§ 265 neu): 

Da § 46 StGB (anders als noch die Regie­
rungsvorlage zum StGB) für die bedingte Entlas­
sung aus einer Freiheitsstrafe nicht mehr die 
Verbüßung einer bestimmten Zeit in Strafhaft 
verlangt, können die Voraussetzungen einer be~ 
dingten Entlassung infolge Anrechnung einer 
Vorhaft (§ 38 StGB) schon im Urteilszeitpunkt 
gegeben sein. Der neue § 265 sieht daher die 
Möglichkeit der bedingten Entlassung bereits 
durch Beschluß des erkennenden Gerichtes vor. 
Für diesen Beschluß, die Entscheidung über eine 
gegen ihn erhobene Beschwerde und das einer 
solchen bedingten Entlassung nachfolgende Ver­
fahren (Widerruf, endgültige Nachsicht) sollen 
die Bestimmungen des neuen XXVIII. Haupt­
stückes über das Verfahren bei bedingter Straf­
nach,sicht usw. dem Sinne ·nach gelten. 

Zu Z. 84 (§ 271 Abs. 1): 

Die Bestimmung über den Inhalt des über 
die Hauptverhandlung aufzunehmenden Proto­
kolls sieht derzeit u. a. vor, daß anzuführen 
ist, "ob die Zeugen und Sachverständigen be­
eidigt wurden oder aus welchen Gründen die 
Beeidigung unterblieb". Im Hinblick auf die vom 
Ausschuß empfohlene Änderung des § 247, nach 
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der die Beeidigung von Zeugen den Ausnahme­
fall bilden soll, wäre die vorliegende Bestimmung 
entsprechend anzupassen. 

Zu Z. 91 (§ 292): 

Die Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des 
Gesetzes hat sich von einem abstrakten über­
prüfungsinstrument zu einem konkreten Ab­
hilfsmittel gegen gesetzesverletzende Fehler aller 
Art ehtwickelt und damit in der Handhabung 
einem Rechtsmittel angeglichen.· Es dient daher 
der Weiterentwicklung des Strafprozesses im 
Sinne einer ausgewogenen Ausgestaltung der An­
geklagtenrechte, dem Ang·eklagten bzw. Verur­
teilten die Möglichkeit der Beteiligung an der 
Verhandlung vor dem Obersten Gerichtshof über 
die Wahrungsbeschwerde einzuräumen. Das ent­
spricht auch dem Grundgedanken des fairen Ver­
fahrens (Art. 6 Abs. 1 MRK), zumal ein Vor­
gang gemäß § 33 zu einem "judicium novum" 
führen kann. 

Der Ausschuß schlägt daher vor, dem Ange­
klagten das Erscheinen beim Gerichtstag und die 
Beteiligung an der Verhandlung über die Nich­
tigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes 
freizustellen und von seiner Benachrichtigung nur 
dann abzusehen, wenn das im Einzelfall zu einer 
unangemessenen Verzögerung des Verfahrens 
führen würde. (Das wäre etwa dann der Fall, 
wenn sich im Verfahren auf Grund einer längere 
Zeit nach einem abgeschlossenen Strafverfahren 
erhobenen Nichtigkeitsbeschwerde nach § 33 Zu­
stellschwierigkeiten ergeben, die sich nicht behe­
ben lassen.) 

Die Möglichkeit· der Verfahrensbeteiligung soll 
mit der erwähnten Einschränkung nicht nur dem 
Angeklagten (Verurteilten), sondern grundsätz­
lich auch dem Privatbeteiligten und einem allfäl­
ligen sonstigen Beteiligten (Haftungspflichtigen, 
Einziehungsbeteiligten) eingeräumt werden, so­
weit der Ausspruch über die privatrechtlichen 
Ansprüche bzw. die Rechte des Beteiligten von 
der in der Wahrungsbeschwerde geltend gemach­
ten Gesetzesverletzung betroffen sind. 

Zu Z. 102 (§ 356): 

In dieser Bestimmung über die Wiederauf­
nahme des Verfahrens gegen einen verurteilten 
Angeklagten ist der Umstand zu berücksichtigen, 
daß die Endfassung des StGB als schwerste Straf­
drohung - abgesehen vom Völkermord (§ 321) 
- eine einheitliche Strafdrohung enthält, die auf 
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren 
oder lebenslange Freiheitsstrafe lautet. § 356 Z. 1 
in der Fassung der Regierungsvorlage ist demnach 
nicht mehr sinnvoll. Der Ausschuß schlägt in den 
Z. 1 und 2 inhaltlich neue Abstufungen vor, wäh­
rend die Z. 3 der Sache nach unverändert geblie­
benist und nur in der Formulierung der gegen-

über der Regierungsvorlage des StGB niedrigeren 
Verbrechensgrenze des § 17 StGB Rechnung 
trägt. 

Zu Z. 110 (§ 391 Abs. 1): 

Die Bestimmung über die Eintreibung der 
Kosten soll hinsichtlich der Definition derjenigen 
Grenze des Lebensstandards, ab der jemandem 
die Tragung der Verteidigungs- und Verfahrens­
kosten in Strafsachen zugemutet werden kann 
und die bisher mit dem Begriff des "notdürftigen 
Unterhalts" bezeichnet wurde, mit der entspre­
chend geänderten Formulierung· des § 41 Abs. 2 
in der Fassung des Verfahrenshilfegesetzes, BGBL 
Nr. 569/1973, in übereinstimmung gebracht wer­
den. 

Zu Z. 112 (§ 398): 

Der dritte Satz des §. 17 StG enthält derzeit 
eine Bestimmung über den Beginn der Rechts­
wirkung eines Strafurteils. Insbesondere im Hin­
blick auf die KlarsteIlung des Wirksamkeitsbe­
ginns von Rechtsfolgen empfiehlt sich die vorge­
schlagene Nachfolgebestimmung des neuen § 398, 
nach der die Rechtswirkungen eines Strafurteiles 
im allgemeinen mit dessen Rechtskraft einsetzen. 

Zu den Z. 113 (§ 400), 117 (§ 409 a Abs. 3) und 
118 (§ 410 a): 

Durch die Verwendung der Ausdrücke "Ge­
riclrt, das in erster Instanz erkannt hat" und 
"übergeordneter Gerichtshof" in diesen Bestim­
mungen sollen allfällige Mißverständnisse auf 
Grund anderer Formulierungen der Regierungs­
vorlage in der Richtung, die Entscheidung nach 
§ 410 a müsse auch im bezirksgerichtlichen Ver­
fahren vom Gerichtshof getroffen werden und 
der Rechtsmittelzug nach den genannten Bestim­
mungen gehe stets an den Gerichtshof zweiter 
Instanz, beseitigt werden. 

Zur Entscheidung über die Neubemessung des 
Tagessatzes (§ 410 a) soll der Dreirichtersenat 
(§ 13 Abs. 3) berufen sein. 

Zu Z. 121 (§ 416): 

Es handelt sich 'um die Berichtigung eines 
Versehens in der Z. 104 der Regierungsvorlage, 
deren Erläuterungen bereits den nun berichtigten 
Wortlaut ("einjähriger" statt "dreijähriger" Frei­
heitsstrafe) begründen. 

Zu Z. 123 (§ 427): 

Die Neufassung berücksichtigt zunächst die 
Senkung der Verbrechensgrenze im § 17 StGB 
gegenüber der Regierungsvorlage. 
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Darüber hinaus sollen die im Gesetz genann­
ten Voraussetzungen für die Fällung eines Abwe­
senheitsurteils insofern erleichtert werden, als 
nicht notwendigerweise die Vernehmung des An­
geklagten in der Voruntersuchung verlangt wer­
den, sondern auch die Vernehmung im Zuge 
gerichtlicher Vorerhebungen genügen soll. In die­
ser Richtung hat die Rechtsprechung (EvBI. 
Nr. 41/1960) die Bestimmung schon bisher über 
ihren WOl'tlaut hinaus erweitert. 

Zu Z. 124: 

a) Zur überschrift des XXV. Hauptstückes und 
zur Einfügung von ZwischenübersQuiften: 

Da die §§ 443 und 444 nicht nur das Verfahren 
in bezug auf die Einziehung (§ 26 StGB), sondern 
aum in bezug auf den Verfall (§ 20 StGB) be­
handeln, der keine vorbeugende Maßnahme, son­
dern eine Nebenstrafe darsteHt, empfiehlt sim 
die vorgesmlagene Ergänzung der überschrift 
dieses Hauptstückes. 

Ferner sollen die drei Abschnitte, in die das 
vorliegende Hauptstück der Same nach zerfällt, 
der besseren übersimt wegendurm Zwismen­
übersmriften hervorgehoben werden. 

b) Zu den §§ 429 Abs. 2 Z. 2, 430 Abs. 4 und 
439 Abs. 2: 

Der Justizaussmuß ist der Ansimt, daß die 
von der Regierungsvorlage vprgeschlagene zwin­
gende Beiziehung von mindestens zwei Samver­
ständigen in einem Verfahren (im Vorverfahren 
und in der Hauptverhandlung), das zu einer 
Unterbringung in einer Anstalt für geistig ab­
norme Recht'sbrecher (§ 21 StGB) oder in einer 
Anstalt für entwöhnungsbedürftige Remtsbre­
cher (§ 22 StGB) führt,' nimt aufgegriffen werden 
soll. Es sind viele Fälle denkbar, in denen die 
Voraussetzungen für die Unterbringung in einer 
Anstalt für geistig abnorme Remtsbremer und 
vor allem in einer Anstalt für entwöhnungs­
bedürftige Rechtsbremer auch auf Grund eines 
Gutamtens eines einzigen Sachverständigen ver­
läßlich beurteilt werden können. In solmen Fäl­
len soll - aum im Hinblick auf die Kosten­
frage - die Beiziehung eines zweiten Samver­
ständigen dem Gerimt ni mt zur Pflicht gemacht 
werden. 

c) Zu § 429 Abs. 4: 

Ebenso wie im § 71 Abs. 2 des Strafvollzugs­
gesetzes und im Artikel III Abs. 2 des Strafvoll­
zugsanpassungsgesetzes soll aum in der vorliegen­
den Bestimmung klargestellt werden, daß im 
Falle einer vom Gerimt angeordneten Einwei­
sung in eine öffentliche Krankenanstalt die 
Pflegegebühren (§ 27 Abs. 1 des Krankenanstal­
tengesetzes; BGBl. Nr. 1/1957) vom Bund zu tra­
gen sind. 

d) Zu § 431 Abs. 3: 

Die Bestimmung über den übergang der Rechte 
des gesetzlichen Vertreters auf den Verteidiger 
des Betroffenen soll auf den Fall ausgedehnt 
werden, daß der ordnungsgemäß benachrimtigte 
gesetzlime Vertreter zur Hauptverhandlung nimt 
erscheint. 

e) Zu § 434: 

Nam Ansimt des Juscizaussmusses steht die 
Fassung des Abs. 1 erster Satz nimt im Wider­
spruch zu der im Art. 6 Abs. 2 MRK verankerten 
Unsmuldsvermutung; vielmehr soll es hier ledig­
lim darauf ankommen, daß unbeschadet dieser 
Vermutung und ohne sich dadurch in unzuläs­
siger Weise zu präjudizieren, das Gerimt nam der 
Lage des Beweisverfahrens die Möglimkeit in 
Betracht zieht, 'es könnte sim der Betroffene 
wegen der den Gegenstand des Verfahrens bil­
denden Taot strafbar gemacht haben. 

Zu Z. 127 (§ 448): 

Die Nimtübernahme der bisher im § 448 ent­
haltenen Wendung, wonam die staatsanwalt­
schaftlichen Funktionäre die Weisungen des 
Staatsanwaltes zu befolgen haben, im § 448 Abs. 1 
der Regierungsvorlage hat zu dem Mißverständ­
nis Anlaß gegeben, es sei beabsichtigt, daß die" 
Bezirksanwälte nicht an Weisungen des Staats­
anwaltes gebunden sein sollten. Obwohl sich die 
Weisungs gebundenheit schon aus den Worten 
"unmittelbar untergeordnet" ergibt (vgl. § 30 
Abs. 2), soll durch die Wiederaufnahme der ge­
nannten Wendung jeder Zweifel behoben werden. 

Der neu in Vorschlag gebramte Abs. 2 soll in 
dringenden Fällen die Anklagevertretung im 
bezirksgerimtlich.en Verfahren in ähnlimer Weise 
sicherstellen wie § 42 Abs. 2 (vor dem Inkraft­
treten des Verfahrenshilfegesetzes, BGBl. Nr. 569/ 
1973, § Ü Abs. 2) die Verteidigung. Danach kann 
der Vorsteher des Bezirksgerichtes, wenn der 
Bezirksanwalt verhindert ist, sich an einer' drin­
gend durmzuführenden Hauptverhandlung zu 
beteiligen, eine zum Rimteramt befähigte oder 
notfalls aum eine andere geeignete Person (z. B. 
den Gendarmeriepostenkommandanten, vgl. dz"t. 
§ 57 StaGeo.) mit deren Zustimmung mit der 
Anklagevertretung betrauen. 

Zu Z. 129 (§ 451): 

Der Justizausschuß war der Auffassung, daß 
sich das Remt des Bezirksanwaltes, auf Einstel­
lung des Verfahrens nam § 42 StGB anzutragen, 
bereits zweifelsfrei aus § 90 Abs; 2 in Verbindung 
mit § 447 .A.bs. 1 StPO ergibt; das gleime gilt 
für 'einen derartigen Antrag des Besmuldigten 
im Hinblick auf § 113 StPO. 
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Zu Z. 130 (§452 Z; 4): 

Der Justizausschuß hält die in der Regierungs­
vorlage vorgeschlagene Ergänzung hinsichtlich der 
Unzulässigke~t der überwachung eines Fernmelde­
verkehrs im bezirksgerichtlichen Verfahren für 
entbehrlich, da sich diese Unzulässigkeit ohnedies 
eindeutig aus der vorgeschlagenen Fassung des 
§ 149 a Abs. 1 ergibt. 

Zu Z. 144 (§ 488): 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehenen 
mehrfachen Änderungen des § 488 haben die 
Bestimmung unübersichtlich gemacht. Sie soll 
daher in ihrem neuen Wortlaut wiedergegeben 
werden. 

Eine inhaltliche Änderung wird dabei nur in 
bezug auf die Z. 7 vorgeschlagen. Die Bestim­
mung, m~t der die Anwendbarkeit des Proto­
koUs- und Urteils vermerkes auch im Verfahren 
vor dem Einzelrichter des Gerichtshofes ermög­
licht. wird, soll dahin ergänzt werden, daß in 
diesem Verfahren der Urteilsspruch zum Teil 
durch Verweisung auf den Tenor des Straf­
antrags ersetzt werden kann. 

Zu Z. 149 (§ 496 neu): 

Die in dieser Bestimmung eingeräumte Mög­
lichkeit der vorläufigen Verwahrung des Verur­
teilten bei dringendem Verdacht, daß Grund 
zum Widerruf einer bedingten Nachsicht und 
Fluchtgefahr gegeben sei, ,kann nur effektiv wer­
den, wenn der Widerruf der bedingten Nachsicht 
einer S t r a fein Betracht kommt, da die 
Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungs­
bedürftige Rechtsbrecher und eine Rechtsfolge 
auf Grund der Bestimmungen der §§ 44 Abs. 2 
und 45 Abs. 1 StGB jeweils nur zugleich mit der 
Strafe bedingt nachgesehen werden können und 
auch weder ein selbständiger Widerruf der be­
dingten Nachsicht der Unterbringung in einer 
Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbre­
cher (vgl. § 54 Abs. 1 StGB) noch ein selbstän­
diger Widerruf einer Rechtsfolge . ohne gleich­
zeitigen Widerruf der bedingten Strafnachsicht 
erfolgen kann. Die vorgeschlagene Änderung 
stellt das klar. 

Zu den Z. 150 (§ 496 alt) und 152 (§ 502 = 495 
alt): 

Die vorgeschlagene l\(eufassung des § 502 Abs. 1 
(§ 495 aLt) enthält zunächst eine Umschreibung 
der festnahmeberechtigten militärischen Kom­
manden und Wachen, die mit dem entsprechen­
den Wortlaut des § 12 ades Heeresdisziplinar­
gesetzes, BGBI. Nr. 151/1956, in der Fassung der 
in parlamentarischer Beratung stehenden Regie­
rungsvorlage eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Heeresdisziplinargesetz geändert wird (754 Blg. 

NR XIII. GP), in übereinstimmung steht. Diese 
Bestimmung faßt das bisher im § 66 des Heeres­
disziplinargesetzes enthaltene Festnahmerecht von 
Offizieren und Wachen aus Gründen der Auf­
rechterhaltung der militärischen Zucht und Ord­
nung neu. Der bisherige Abs. 3 hat daher zu ent­
fallen. 

Im Hinblick auf die nach dem Heeresdiszipli­
nargesetz allgemein eingeräumte Festnahmebefug­
nis bedarf es auch der Anführung des besonderen 
Haftgrundes des Abs. 1 Z. 3 im neuen § 502 
nicht mehr. 

Ferner kann auf die bisher im Abs. 2 ent­
haltene Einschränkung der Befugnis zur vorläu­
figen Verwahrung Vorgesetzter und Höherer 
verzichtet werden, zumal das Festnahmerecht 
nach dem Heeresdisziplinargesetz keine solche 
Beschränkung kennt und eine übereinstimmung 
der beiden Bestimmungen angezeigt ist. 

Schließlich kann in diesem Zusammenhang auch 
der bisherige § 496 entfallen, von dem in der 
Praxis kein Gebrauch gemacht wird. Die Be­
stimmung ermöglicht zwar grundsätzlich auch 
die Verhängung der Untersuchungshaft, handelt 
aber ihrem sonstigen Wortlaut und Zweck nach 
von einer Haft des "ersten Zugriffs", rechtfertigt 
demnach nicht etwa eine längere Untersuchungs­
haft. Eine vorläufige Festnahme aus Gründen 
der militärischen Zucht und Ordnung ist aber 
- wie erwähnt - nach dem Heeresdisziplinar­
gesetz möglich. 

, Zum neuen Art. II: 

Diese dem Art. VIII Ahs. 1 des Strafrechts­
anpassungsgesetzes entsprechende Bestimmung 
soll sicherstellen, daß in anderen Bundesgesetzen 
enthaltene Hinweise auf 'strafverfahrensrechtliche 
Bestimmungen, die im Zusammenhang mit dem 
vorliegenden Bundesgesetz geändert werden, ent­
sprechend umzudeuten sind. Das gilt insbeson­
dere für Hinweise auf Bestimmungen in straf­
verfahrensrechtlichen Nebengesetzen (z. B. die 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Gesetzes 
über die bedingte Verurteilung, die in die StPO 
aufgenommen werden) oder auf bisherige Be­
stimmungen der StPO (z. B. § 265), an deren 
Stelle Bestimmungen des StGB treten. 

Zu den Änderungen im neuen Art. IU (Art. II 
der Regierungsvorlage): 

Zum Entfall der Z. 2 der Regierungsvorlage: 

Der Ausschuß war sich darüber einig, daß im 
Hinblick auf die Neuregelung des Strafrechts eine 
einheitliche Rechtsanwendung im gesamten Bun­
desgebiet gewährleistet werden soll. Der Aus­
schuß meinte jedoch, daß es hiezu nich,t der vor­
geschlagenen Bestimmung bedarf, sondern daß 

3 
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dieses Ziel durch eine im Bedarfsfall vermehrte 
Anwendung der Nichtigkeitsbeschwerde zur Wah­
rung des Gesetzes erreicht werden kann. 

Zu Z. 3 (Z. 4 der Regierungsvorlage): 

Die übergangsfrist, während der mit der 
Wahrnehmung der Anklagefunktionen vor den 
Bezirksgerichten neben Bezirksanwälten (§ 448 
StPO in der Fassung des Art. I) auch noch staats­
anwaltschaftliche Funktionäre betraut werden 
können, soll im Hinblick auf die für die Gewin­
nung und Ausbildung von als Bezirksanwälte 
geeigneten Bediensteten erforderliche Zeit bis 
zum 31. Dezember 1979 verlängert werden. 

Wilhelmine Moser 
Beridltersta tter 

Zum Entfall der Z. 6 der Regierungsvorlage: 

Im Hinblick auf die vorgeschlagene Änderung 
des § 260 StPO hat die hier vorgesehene über­
gangsbestim~ung zu entfallen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Justiz­
ausschuß somit den A n t rag, der Nationalrat 
wolle dem a n g e s chI 0 s sen enG e set z- . / . 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, am 5. Juli 1974 

Zeillinger 
Obmann 
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'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem die Strafprozeßordnung 1960 an das 
Strafgesetzbudt angepaßt wird (Strafprozeß­

anpassungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

2. Im § 6 hat der Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Der Beginn und Lauf einer Frist wird 
durch Samstage, Sonntage, gesetzliche Feiertage 
und den Karfreitag nicht behindert. Fällt aber 
das Ende einer Frist auf einen solchen Tag, so ist 
der nächste Werktag als letzter Tag der Frist 
anzusehen. " 

Die Strafprozeßordnung 1960, BGBI. Nr. 98,' 3. Der § 7 hat zu lauten: 
zuletzt geändert durch das Verfahrenshilfegesetz, 
BGBI. Nr. 569/1973, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 2 treten an die Stelle der Abs. 2 und 3 
die nachstehenden Bestimmungen und erhält 

. Abs. 4 die Absatzbezeichnung ,,(6)": 

,,(2) Ist eine strafbare Handlung nur auf Ver­
langen des Verletzten oder eines anderen Be­
teiligten zu verfolgen, so kommt diesem die Er­
hebung der Privatanklage zu. 

(3) Alle nicht der Privatanklage unterliegenden 
strafbaren Handlungen einschließlich derer, bei 
denen es zur Verfolgung eines Antrages oder 
einer Ermächtigung bedarf, sind Gegenstand der 
öffentlichen Anklage. Die öffentliche Anklage 
steht der Staatsanwaltschaft zu, kann aber an 
deren Stelle nach Maßgabe des § 48 auch vom 
Privatbeteiligten übernommen werden. 

(4) Findet die Verfolgung nur auf Antrag 
statt, so kann sie nicht eingeleitet werden, bevor 
dem Gericht der Antrag nachgewiesen ist. Der 
Antrag kann bis zum Schluß der Verhandlung 
zurückgenommen werden. 

(5) Findet die Verfolgung nur mit Ermächti­
gung des Verletzten oder eines anderen Betei­
ligten statt, so hat der öffentliche Ankläger, 
wenn die Ermächtigung nicht schon vorliegt, 
unverzüglich anzufragen, ob sie erteilt werde. 
Die Erklärung, sich dem Strafverfahren als 
Privatbeteiligter anzuschließen, gilt als Ermächti­
gung. Die Ermächtigung gilt als verweigert, wenn 
sie nicht binnen vierzehn Tagen nach Zustellung 
der Anfrage erteilt wird. Sie muß sich auf eine 
bestimmte Person beziehen und ist dem Gericht 
bis zum Beginn der Hauptverhandlung nachzu­
weisen. Die Ermächtigung kann bis zum Schluß 
der Verhandlung zurückgenommen werden." 

,,§ 7. (1) Erweist sich eine nach der Straf­
prozeßordnung verhängte Geldstrafe als ganz 
oder teilweise uneinbringlich, so hat sie das Ge­
richt in berücksichtigungswürdigen Fällen neu 
Zu bemessen, sonst aber in eine Ersatzfreiheits­
strafe bis zu acht Tagen umzuwandeln. 

(2) Auf den Vollzug dieser Ersatzfreiheits­
strafen sowie der in der Strafprozeßordnung 
angedrohten Freiheitsstrafen und der Beugehaft 
sind die Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes 
über den Vollzug von Freiheitsstrafen, deren 
Strafzeit drei Monate nicht übersteigt, dem Sinne 
nach anzuwenden. 

(3) Alle Geldstrafen fließen dem Bund zu." 

4. Dem § 8 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Soweit nach den folgenden Bestimmungen 
für die Zuständigkeit der Strafgerichte die Höhe 
der angedrohten Freiheitsstrafe maßgebend ist, 
ist auf die Veränderung der· Strafdrohungen 
durch die §§ 39 und 313 StGB Bedacht zu 
nehmen. Im Falle der Begehung einer mit Strafe 
bedrohten Handlung im Zustand voller Berau­
schung ist in dieser Hinsicht die Beschränkung 
der Strafdrohung durch § 287 Abs. 1 letzter Satz 
StGB zu berücksichtigen." 

5. Die §§ 9 bis 11 haben zu lauten: 

,,1. B e z i r k s ger ich t e. 

§ 9. (1) Den Bezirksgerichten obliegt: 
1. das Strafverfahren wegen aller Vergehen, 

für die keine Freiheitsstrafe angedroht ist, deren 
Höchstmaß sechs Monate übersteigt, und die 
nicht den Geschwornengerichten zur Aburteilung 
zugewiesen sind; 
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2. die Mitwirkung am Verfahren wegen Ver­
brechen und wegen anderer als der in der Z. 1 
angeführten Vergehen gemäß der Strafprozeß­
ordnung. 

(2) Das Verfahren führen bei den Bezirks­
gerichten Einzelrichter. 

11. Ger i c ht s h ö fee r s t e r Ins t a n z. 

§ 10. Den Gerichtshöfen erster Instanz obliegt: 
1. die Führung von Vorerhebungen und Vor-

untersuchungen wegen aller Verbrechen und 
wegen der nicht den Bezirksgerichten zur Ab­
urteilung zugewiesenen Vergehen; 

2. die Hauptverhandlung und die U rteils­
fällung wegen aller Verbrechen und Vergehen, 
die weder den Geschwornengerichten noch den 
Bezirksgerichten zur Aburteilung· zugewiesen 
sind; 

3. die Verhandlung und Entscheidung über Be­
rufungen gegen Urteile und über Beschwerden 
gegen Beschlüsse der Bezirksgerichte. 

§ 11. (1) In der Geschäftsverteilung jedes 
<:;erichtshofes erster Instanz sind ein oder meh­
rere Richter zu Untersuchungsrichtern zu be­
stellen. 

(2) Der Untersuchungsrichter hat die Vor­
erhebungen und Voruntersuchungen zu führen 
(§ 10 Z. 1)." 

6. Im § 12 Abs. 1 ist nach dem WOrt "Vor­
erhebungen" ein Punkt zu setzen und es ent­
fallen die Wörter "und nimmt auf sie den in 
dieser Strafprozeßordnung ihr zugewiesenen Ein­
lluß". 

7. An die Stelle der §§ 13 bis 14 a treten fol­
gende Bestimmungen: 

,,§ 13. (1) Die Gerichtshöfe erster Instanz üben 
ihre Tätigkeit gemäß § 10 Z. 2 durch Einzel­
richter oder als Schöffengerichte aus, die mit zwei 
Richtern und zwei Schöffen besetzt sind. Den 
Vorsitz im Schöffengericht führt ein Richter. 

(2) Die Hauptverhandlung und Urteilsfällung 
wegen der dem Gerichtshof erster Instanz zuge­
wiesenen strafbaren Handlungen (§ 10 Z. 2) ob­
liegt dem Schöffengericht, 

richtshöfe erster Instanz, wenn die Entscheidung 
nicht ausdrücklich dem Vorsitzenden allein an­
heimgegeben wird, durch einen Senat von drei 
Richtern, von denen einer den Vorsitz führt. 

(4) Die Schöffen üben das Richteramt in der 
Hauptverhandlung in vollem Umfang aus. Soweit 
nichts anderes bestimmt ist, sind die für Richter 
geltenden Vorschriften auch auf sie anzuwenden. 

III. G e s c h w 0 r n eng e r ich t e. 

§ 14. (1) Den nach den Bestimmungen des 
XIX. Hauptstückes beim Gerichtshof erster In­
stanz zusammenzusetzenden Geschwornengerich­
ten obliegt die Hauptverhandlung und Urteils­
fällung wegen folgender Verbrechen und Ver­
gehen: 

1. überlieferung an eine ausländische Macht 
(§ 103 StGB), 

2. H~chverrat (§ 242 StGB) und Vorbereitung 
eines Hochverrats (§ 244 StGB), 

3. Staatsfeindliche Verbindungen (§ 246 StGB), 
4. Herabwürdigung des Staates und seiner 

Symbole (§ 248 StGB), 
5. Angriffe auf oberste Staatsorgane (§§ 249 

bis 251 StGB), 
6. Landesverrat (§§ 252 bis 258 StGB), 
7. Bewaffnete Verbindungen (§ 279 StGB), 

8. Ansammeln von Kampfmitteln (§ 280 StGB), 

9. Störung der Beziehungen zum Ausland 
(§§ 316 bis 320 StGB), 

10. Aufforderung zu mit Strafe bedrohten 
Handlungen und Gutheißung mit Strafe 
bedrohter Handlungen (§ 282 StGB) sowie 
Unterlassung der Verhinderung einer mit 
Strafe bedrohten Handlung (§ 286 StGB), 
wenn die Tat mit Beziehung auf eine der 
unter Z. 1 bis 9 angeführten strafbaren 
Handlungen begangen wor'den ist, 

11. alle anderen Verbrechen, die mit lebens­
langer Freiheitsstrafe oder mit einer zeit­
lichen Freiheitsstrafe, deren Untergrenze 
nicht weniger als fünf Jahre und deren 
Obergrenze mehr als zehn Jahre beträgt, be- . 
droht sind. 

(2) Die Bestimmung des § 13 Abs. 4 ist auf 
die Geschwornen sinngemäß anzuwenden, soweit 
das Gesetz nichts anderes bestimmt." 1. wenn eine Freiheitsstrafe angedroht ist, 

deren Höchstmaß drei Jahre, in den Fällen des 
§ 129 .z. 1 bis 3 StGB aber fünf Jahre über- 8. Im § 15 treten an die Stelle der Wörter 

"im vereinfachten Verfahren" die Wörter "des 
und 304 bis Gerichtshofes erster Instanz". 

.steigt, sowie 
2. in den Fällen der §§ 274, 275 

312 StGB, 
sonst dem Einzelrichter. 

(3) Als Rechtsmittelgerichte und in allen Fäl­
ten, in denen außerhalb der Hauptverhandlung 
ein Beschluß zu fassen ist, entscheiden die Ge-

9. Im § 18 tritt an die Stelle der Anführung 
der ,,§§ 12, 13 Abs. 1 Z. 1 und 2, §§ 15 und 16" 
die Anführung der ,,§§ 10 Z. 2 und 3, 12, 15 
und 16". 
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10. Der § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 treten an die Stelle der Wörter 
"auf Begehren eines Beteiligten" die Wörter "auf 
Verlangen des Verletzten oder eines anderen 
Beteiligten" . 

b) Im Abs. 2 treten im vorletzten Satz an die 
Stelle der Wöner "eines im Auslande begangenen 
Verbrechens" die Wörter "einer im Ausland be­
gangenen strafbaren Handlung". 

11. Im § 41 hat der Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) Wählt für die Hauptverhandlung vor dem 
Geschwornen- oder dem Schöffengericht weder 
der Angeklagte selbst noch sein gesetzlicher 
Vertreter für ihn einen Verteidiger und wird ihm 
auch kein Verteidiger nach Abs. 2 beigegeben, 
so ist ihm von Amts wegen ein Verteidiger bei­
zugeben, dessen Kosten der Angeklagte zu tragen 
hat, es sei denn, daß die Voraussetzungen für 
die Beigebung eines Verteidigers nach Abs. 2 
vorliegen. Abs. 2 letzter Satz gilt entsprechend." 

12. Nach dem § 43 wil'd folgende Bestim­
mung eingefügt: 

,,§ 43 a. Beantragt der Beschuldigte (Ange­
klagte) innerhalb der für die Ausführung eines 
Rechtsmittels oder für eine sonstige Prozeß­
handlung offenstehenden Frist die Beigebung 
eines Verteidigers (§ 41 Abs. 2), so beginnt diese 
Frist mit der Zustellung des Bescheides über die 
Verteidigerbestellung sowie des Aktenstückes an 
den Verteidiger, ,das die Frist sonst in Lauf setzt, 
oder mit der Zustellung des den A~trag abwei­
senden Beschlusses an den Beschuldigten von 
neuem zu laufen." 

13. Im § 46 hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Eine zur Privatanklage berechtigte Person 
muß, bei sonstigem Verlust ihres Anklagerechtes, 
binnen sechs Wochen von dem Tag, an dem ihr 
die strafbare Handlung und ein der Tat hin­
länglich Verdächtiger bekannt geworden sind, 
einen Verfolgungsantrag gegen diesen stellen. 
Dieser Antrag kann auf die Einleitung der Vor­
untersuchung oder auf die Bestrafung des Täters 
gerichtet sein und muß beim Strafgericht münd­
lich oder schriftlich gestellt werden. Der Ver­
letzte oder sonstige Beteiligte ist zum Ein­
schreiten als Privatankläger nicht mehr berech­
tigt, wenn er die strafbare Handlung ausdrücklich 
verziehen hat. Die §§ 57, 58 und 194 Abs. 2 
StGB bleiben unberührt." 

14. Im § 50 treten an die Stelle der Wörter 
"vom Verfall" im Abs. 1 und an die Stelle der 
Wörter "vom Verfalle" im Abs. 2 jeweils die 
Wörter "vom Verfall oder von der Einziehung". 

15. Im § 52 Abs. 2 treten an die Stelle der 
Wörter "wegen eines Verbrechens oder Ver-

gehens" die Wörter "wegen einer in die Zu­
ständigkeit des Gerichtshofes erster Instanz oder 
des Geschwornengerichtes fallenden strafbaren 
Handlung". 

16. Der § 55 hat zu lauten: 

,,§ 55 •. Die Zuständigkeit des Gerichtes für den 
unmittelbaren Täter begründet auch die Zustän­
digkeit für die anderen Beteiligten (§ 12 StGB)." 

17. Im § 56 Abs. 2 hat der letzte Satz zu lau­
ten: 

"Die Hauptverhandlung und Entscheidung ob­
liegt dem Geschwornengericht, wenn auch nur 
eine der zusammentreffenden Strafsachen eine 
strafbare Handlung zum Gegenstand hat, deren 
Aburteilung dem Geschwornengericht zukommt." 

18. Im § 57 hat der Abs. 4 zu lauten: 

,,(4) Handelt es sich um strafbare Handlungen,. 
die nicht nur auf Verlangen des Verletzten oder 
eines anderen Beteiligten verfolgt werden, so ist 
jedenfalls auch dem Staatsanwalt eine Erklärung 
abzufordern. " 

19. Der bisherige Inhalt des § 59 erhält die 
Absatzbezeichnung ,,(1)" und folgende Absätze 
werden angefügt: 

,,(2) Keinesfalls darf ein österreichischer Staats­
bürger an eine ausländische Behörde ausgeliefert 
werden. 

(3) Liegen hinreichende Gründe für die An­
nahme vor, daß jemand im Ausland eine der 
Auslieferung unterliegende strafbare Handlung 
begangen hat, so ist vorläufig die nötige Vor­
kehrung gegen seine Entweichung zu treffen und 
dem Bundesministerium für Justiz zu berichten. 
Der Auslieferung unterliegt eine strafbare Hand­
lung, soweit sich aus zwischenstaatlichen Verein­
barungen nichts anderes ergibt, insbesondere nur 
dann, wenn sie vorsätzlich begangen und mit 
mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist." 

20. Der § 60 hat zu entfallen. 

21. Im § 64 Abs. 1 entfallen im dritten Satz 
die Wörter "oder zwischen einem bürgerlichen 
Gericht und einem Feldgericht". 

22. Der § 67 hat zu lauten: 

,,§ 67. Jeder Richter und Protokollführer ist 
von der Vornahme gerichtlicher Handlungen im 
Strafverfahren ausgeschlossen, wenn er selbst der 
durch die strafbare Handlung Verletzte oder 
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wenn der Beschuldigte, der Verletzte, der Staats- Ansicht des Staatsanwaltes teilt, sonst die Rats­
anwalt, der Privatankläger oder der Verteidiger kammer. Bejaht das Gericht das Vorliegen der 
sein Angehöriger (§ 72 StGB) ist. Die durch eine Voraussetzungen des § 42 StGB, so hat der Staats­
Ehe begründete Eigenschaft einer Person als An- anwalt die Anzeige nach Abs.l zurückzulegen." 
gehöriger bleibt aufrecht, auch wenn die Ehe 
nicht mehr besteht." 29. Die überschrift des X. Hauptstückes hat 

zu lauten: 

"Von der Voruntersuchung im allgemeinen." 23. Im § 71 Abs. 1 treten im zweiten Satz 
an die Stelle der Wörter "wenn gegen die Ehe­
gattin des Richters oder gegen Personen, die mit 
ihm verwandt oder verschwägert sind (§ 67), 30. Im § 91 Acbs. 1 werden im ersten Satz 
einzuschreiten wäre" die Wörter "wenn gegen nach den Wörtern "ein Verbrechen" die Wörter 
Angehörige des Richters (§ 67) einzuschreiten I ,;oder Vergehen" eingefügt. 
wäre". 

24. Im § 80 Abs. 2 tl'1itt an die Stelle der 
Zitierung des § 193 die des § 191. 

25. Die überschrift des IX. Hauptstückes hat 
zu lauten: 

31. Im § 97 Abs. 2 hat der zweite Satz zu 
lauten: 

"In der Regel (§ 162) darf weder der Ankläger 
noch der Verteidiger bei der Vernehmung des 
Beschuldigten und der Zeugen anwesend sein." 

"Von der Erforschung strafbarer Handlungen 32. Im § 98 Abs. 2 werden nach dem Wort 
und von den Vorerhebungen." "Verfall" die Wörter "oder der Einziehung" ein­

gefügt. 

2:6. Der bisherige Inhalt des § 86 erhält die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; ihm wird folgender 
Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Liegen hinreichende Gründe für die An­
nahme vor, daß eine Person eine mit gericht­
licher Strafe bedrohte Handlung ausführe, un­
mittelbar vorher ausgeführt habe, oder daß nach 
ihr wegen einer solchen Handlung gefahndet 
werde, so ist jedermann berechtigt, diese Person 
auf angemessene Weise anzuhalten. Er ist jedoch 
verpflichtet, die Anhaltung unverzüglich dem 
nächsten Sicherheitsorgan anzuzeigen." 

27. Der § 89 wird wie folgt geändert: 

a) Im· Abs. 2 treten an die Stelle der Wörter 
"Verbrechen und von Amts wegen zu verfol­
genden Vergehen" die Wörter "Verbrechen und 
nicht in ihre Zuständigkeit fallenden Vergehen, 
soweit sie von Amts wegen zu .verfolgen sind,". 

b) Im Abs. 3 entfallen im ersten Satz die 
Wörter "sich der Fall für das vereinfachte Ver­
fahren eignet oder". 

28. Der bisherige Inhalt des § 90 erhält die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; ihm wird folgender 
Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Statt den Antrag auf Einleitung der Vor­
untersuchung oder die Anklageschrift einzu­
bringen, kann der Staatsanwalt den Anvag stel­
len zu entscheiden, daß die Voraussetzungen des 
§ 42 StGB vorliegen. über diesen Antrag ent­
scheidet der Untersuchungsrichter, wenn er die 

33. Im § 108 hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Gegen Personen, die sich ungeachtet vor­
ausgegangener Abmahnung bei einer Amtshand­
lung des Untersuchungsrichters ein unge­
bührliches oder beleidigendes Betragen zuschul­
den kommen lassen, kann der Untersuchungs­
richter eine Ordnungsstrafe bis zu fünftausend 
Schilling verhängen. Gegen Rechtsbeistände der 
Parteien kann eine Geldstrafe nur verhängt 
werden, wenn sie nicht der Disziplinargewalt 
einer Standesbehörde unterliegen." 

34. Im § 109 hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Die Voruntersuchung ist durch Verfügung 
des Untersuchungsrichters einzustellen, sobald der 
Ankläger das Begehren nach strafgerichtlicher 
Verfolgung zurückzieht oder erklärt, daß er 
keinen Grund zur weiteren gerichtlidlen Verfol­
gung finde (§ 112). Ebenso ist vorzugehen, wenn 
der Staatsanwalt aus dem Grunde des § 42 StGB 
die Einstellung der Voruntersuchung beantragt 
und der Untersuchungsrichter seine Ansicht teilt." 

35. Im § 112 hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Nach Schließung der Voruntersuchung hat 
der Untersuchungsrichter die Akten dem Staats­
anwalt zu übermitteln. Der Staatsanwalt ist ver­
pflichtet (§ 27), binnen. vierzehn Tagen nach 
Empfang der Akten entweder die Anklageschrift 
beim Untersuchungsrichter einzubringen, dem 
Untersuchungsrichter die Akten mit der Erklä­
rung zurückzustellen, daß . er keinen Grund zur 
weiteren gerichtlichen Verfolgung finde, oder 
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einen Antrag auf Einstellung der Vorunter­
suchung aus dem Grunde des· § 42 StGB zu 
'stellen. über diesen Antrag entscheidet der 
Untersuchungsrichter, wenn er die Ansicht des 
Staatsanwaltes teilt, sonst die Ratskanimer. Ver­
neint die Ratskammer das Vorliegen der Voraus­
setzungen des§ 42 StGB, so hat der Staats­
anwalt binnen vierzehn Tagen nach Rechtskraft 
dieser Entscheidung die zur Fortsetzung des Ver­
fahrens nötigen Anträge zu stellen (§ 27)." 

36. Der § 114 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 hat die Z. 2 zu lauten: 

,,2. über die Einleitung oder Einstellung der 
Voruntersuchung erkannt wird,". 

b) Der Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) In allen im vorstehenden Absatz bezeich­
neten Fällen können der Staatsanwalt, der Privat­
ankläger und der Beschuldigte Beschwerde füh­
ren, der Beschuldigte aber nicht, wenn die Ein­
leitung der Voruntersuchung abgelehnt oder die 
Voruntersuchung eingestellt wurde. Die Be­
schwerde hat in der Regel (§ 195 Abs. 7) keine 
aufschiebende Wirkung. Sie ist binnen vierzehn 
Tagen nach Eröffnung des Beschlusses, gegen den 
sie gerichtet ist, beim Vorsitzenden der Rats­
kammer einzubringen. Der Gerichtshof zweiter 
Instanz entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung. 
§ 196 Abs. 3 gilt sinngemäß." 

37. Im § 119 Abs. 2 tritt an die Stelle des Be­
trages von eintausendachthundert Schilling der 
Betrag von fünftausend Schilling. 

41. Der § 143 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 sind nach dem Wort "Verfall" 
die Wörter "oder der Einziehung" einzufügen. 

b) Im Abs. 2 treten an die Stelle der Wörter 
"durch Verhängung einer Geldstrafe bis zu neun­
hundert Schilling und bei fernerer Weigerung 
in wichtigeren Fällen durch Arrest bis zu sechs 
Wochen" die Wörter "durch Verhängung einer 
Beugestrafe bis zu fünftausend Schilling und bei 
weiterer Weigerung in wichtigen Fällen durch 
Verhängung einer Beugehaft bis zu sechs 
Wochen". 

42. Im § 146 hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Befindet sich der Beschuldigte bereits 
wegen einer vorsätzlich begangenen, mit mehr 
als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten straf­
baren Handlung in Haft oder ist wegen einer 
solchen ein Vorführungs- oder Haftbefehl gegen 
ihn erlassen, so kann der Untersuchungsrichter 
Telegramme, Briefe' oder andere Sendungen, die 
der Beschuldigte abschickt oder die an ihn ge­
richtet werden, in Beschlag nehmen und von den 
Post- oder Telegraphenämtern und sonstigen Be­
förderungsanstalten deren Auslieferung verlan­
gen." 

43. Nach § 149 werden folgende Bestimmungen 
eingefügt: 

"V. überwachung eines Fern­
m eid e ver k ehr s. 

§ 149 a. (1) Die überwachung eines Fernmelde­
verkehrs einschließlich der Aufzeichnung seines 
Inhaltes ist nur zulässig, wenn zu erwarten ist, 
daß dadurch die Aufklärung einer vorsätzlich 
begangenen, mit mehr als einjähriger Freiheits-38. Die überschrift zu § 136 hat zu lauten: 

, strafe bedrohten strafbaren Handlung gefördert 
"V. Verfahren bei Untersuchungen werden kann, und wenn 
weg e n . st r. a f bar e r. H a n d I u n gen ,1. der Inhaber der Fernmeldeanlage selbst 
ge gen dIe S 1 C her h e 1t des Ver k ehr s dringend verdächtig ist die Tat begangen zu 
mit Gel d, Wer t p a pie ren und Wer t- haben oder ' 

z e ich e n." ' .. ... . . 

39. Im § 136 Abs. 1 treten an die Stelle der 
Wörter "der Nachmachung oder Verfälschung 
von öffentlichen Kreditpapieren" die Wörter 
"strafbarer Handlungen gegen die 'Sicherheit des 

'Verkehrs mit Geld, Wertpapieren und Wert-
zeichen". 

40. Die überschrift des XII. Hauptstückes hat 
zu lauten: 

"Von der Haus- und Personsdurchsuchung, der 
Beschlagnahme und der überwachung eines Fern-

meldeverkehrs." 

2. Grunde fur dle Annahme vorhegen, daß slch 
eine der Tat dringend verdächtige Person beim 
Inhaber der Anlage aufhalte oder sich mit ihm 
unter Benützung der Anlage in Verbindung 
setzen werde, es sei denn, daß der Inhaber eine 
der im § 152 Abs. 1 Z. 2 genannten Personen 
ist, oder 

3. der Inhaber der Anlage der überwachung 
ausdrücklich zustimmt. 

(2) Die Anordnung der überwachung des Fern­
meldeverkehrs steht der Ratskammer zu. Bei 
Gefahr im Verzuge kann auch der Unter­
suchungsrichter diese Anordnung treffen, doch 
hat er unverzüglich die Genehmigung der Rats­
kammer einzuholen. Wird die Genehmigung ver-
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weigert, so hat der Untersuchungsrichter die An­
ordnung sofort zu widerrufen und die Aufzeich­
nungen vernichten zu lassen. 

(3) Um die Durchführung der überwachung 
des Fernmeldeverkehrs im Einvernehmen mit 
den Fernmeldebehörden sind die Sicherheits­
behörden zu ersuchen (§ 26). 

§ 149 b. (1) Sobald die Voraussetzungen für die 
weitere überwachung des Fernmeldeverkehrs 
weggefallen sind, hat die Ratskammer die sofor­
tige Beendigung der überwachung anzuordnen. 
Diese Anordnung obliegt dem. Untersuchungs­
richter, wenn zugleich das Strafverfahren einge­
stellt wird. 

(2) Nach Beendigung der überwachung hat der 
Untersuchungsridlter dem Inhaber der überwach­
ten Fernmeldeanlage und dem Verdächtigen (Be­
schuldigten) die Tatsache 'der überwachung mit­
zuteilen. Zugleich ist dem Inhaber der Fernmelde­
anlage Gelegenheit zur ,Einsichtnahme in die Auf­
zeichnungen zu geben, desgleichen dem vom 
Inhaber der Fernmeldeanlage verschiedenen Ver­
dächtigen (Beschuldigten), diesem jedoch nur 
insoweit, als die Aufzeichnungen für das gegen­
wärtige oder für ein erst einzuleitendes Straf­
verfahren gegen ihn von Bedeutung sein können. 
Bei der Einsimtnahme können der Inhaber der 
Fernmeldeanlage und der Verdächtige (Beschul­
digte) verlangen, daß die von ihnen eingesehenen 
Aufzeichnungen aufbewahrt werden. Wird kein 
solches Verlangen gestellt, so hat der Unter­
suchungsrichter die Aufzeimnungen nur soweit 
zu den Akten zu nehmen, als sie für das gegen­
wärtige oder ein erst einzuleitendes Strafver­
fahren von Bedeutung sein können; die nicht zu 
den Akten genommenen Aufzeichnungen hat er 
vernimten zu lassen. 

(3) Eramtet sich der Inhaber der überwachten 
Fernmeldeanlage dadurch beschwert, daß die 
überwachung von der Ratskammer angeordnet, 

. genehmigt oder aufrechterhalten worden ist, so 
steht ihm die binnen vierzehn Tagen nach der 
Mitteilung des Untersumungsrichters einzubrin­
gende Beschwerde an den Gerichtshof zweiter 
Instanz zu (§ 114). Wird die Beschwerde für 
berechtigt erkannt, so .ist zugleich anzuordnen, 
daß alle durch unzulässige überwachung gewon­
nenen Aufzeichnungen zu vernichten sind, sofern 
nicht nach Abs. 2 ihre· Aufbewahrung verlangt 
worden ist." 

44. Im § 152 Abs. 1 hat die Z. 1 zu lauten: 

,,1. Die Angehörigen des Beschuldigten (§ 72 
StGB), wobei die durch eine Ehe begründete 
Eigenschaft einer Person als Angehöriger auf­
recht bleibt, auch wenn die Ehe nicht mehr 
besteht;" 

45. Der § 153 hat zu lauten: 

,,§ 153. Wenn die Ablegung des Zeugnisses 
oder die Beantwortung einer Frage für den Zeu­
gen oder einen seiner Angehörigen (§ 152 Abs. 1 
Z. 1) Schande oder die Gefahr strafgerichdicher 
Verfolgung oder eines unmittelbaren und bedeu­
tenden vermögensrechdichen Nachteils mit sich 
brächte, und er deshalb das Zeugnis verweigert, 
so soll er nur zum Zeugnis verhalten werden, 
wenn dies wegen der besonderen Bedeutung 
seiner Aussage unerläßlich ist." 

46. Im § 159 tritt im ersten Satz an die Stelle 
des Betrages von eintausendachthundert Schilling 
der Betrag von fünftausend Schilling. 

47. Im § 160 treten an die Stelle der Wörter 
"durch eine Geldstrafe bis zu eintausendamt­
hundert Schilling und bei weiterer Weigerung 
in wichtigeren Fällen durm Arrest bis zu sechs 
Wochen" die Wörter "durch Verhängung einer 
Beugestrafe bis zu fünftausend Schilling und bei 
weiterer Weigerung in wimtigen Fällen durch 
Verhängung einer Beugehaft bis zu sechs 
W'ochen". 

48. Der § 162 hat zu lauten: 

,,§ 162. (1) Jeder Zeuge wird vom Unter­
suchungsrichter in der Regel ohne Beisein des 
Anklägers, des Privatbeteiligten, des Beschuldig­
ten oder anderer Zeugen einzeln vernommen. 

(2) Besteht auf Grund bestimmter Tatsachen 
die Wahrscheinlichkeit, daß das Protokoll über 
die Vernehmung des Zeugen in der Hauptver­
handlung gemäß § 252 Abs. 1 Z. 1 zu verlesen 
sein wird, so hat der Untersuchungsrichter dem 
Ankläger, dem Privatbeteiligten, dem Beschul­
digten und seinem Verteidiger Gelegenheit zu 
geben, sich an der Vernehmung zu beteiligen 
emd Fragen an den Zeugen zu stellen (§ 249). 

(3) Von der nach Abs. 2 einzuräumenden Ge­
legenheit zur Beteiligung an der Vernehmung 
kann im Interesse der Untersuchung, insbeson­
dere wenn durch die Beteiligung eine erhebliche 
Verzögerung des Verfahrens oder eine Erschwe­
rung der Wahrheitsfindung zu besorgen wäre, 
von vornherein oder zeitweise Abstand genom­
men werden. In diesem Fall ist den Parteien Ge­
legenheit zu geben, den wesen/dichen Inhalt der 
in ihrer Abwesenheit abgelegt~n Aussage zu er-
fahren." I 

49. Im § 166 hat der Abs. 1 zh lauten: 

,,(1) So'dann ist der Zeuge u~ Vor- und Fami­
liennamen, Geburtsdatum, Beruf, Wohnort und 
erforderlichenfalls über andere persönlime Ver­
hältnisse, insbesondere über sein Verhältnis zum 
Besmuldigten oder zu anderen bei der Unter­
suchung Beteiligten zu befragen." 
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50. Im § 170 haben die Z. 2 und 3 zu lauten: 

,,2. die sich wegen einer vorsätzlich began­
genen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe 
bedrohten strafbaren Handlung in Untersuchung 
befinden oder wegen einer solchen zu einer Frei­
heitsstrafe verurteilt sind, die sie noch zu ver­
büßen haben; 

3. die schon einmal wegen falscher Beweis­
aussage vor Gericht verurteilt worden sind;". 

51. Im § 175 Abs. 2 tritt an die Stelle des 
Wortes "Kerkerstrafe" das Wort "Freiheits­
strafe". 

60. Dem § 192 wird folgender Abs. 3 an­
gefügt: 

,,(3) über ·die Freigabe Ider K:autions- oder 
Bürgschaftssumme ·em:t:scheidetder UllJtenumungs­
Il'ichter, nach .rechtskräftiger Viersetzung in den 
Ankhigestanld oder Anordnung ,der Hauptver­
hallJd1ung vor ,dem Einzelrichter aber der Vor­
sitzeooe (Einzelrichter)." 

61. Im § 193 Abs. 2 treten im vorletzten Satz 
an ·die Stelle des Wortes "Kerkerst.rafe" das· 
Wort "Freiheitsstrafe" und im letzten Satz an 
die Stelle der Wörter "im vereinfachten Ver­
fahren" die Wöner "vor dem Einzelrichter". 

52. Im § 180 Abs. 3 und 7 tritt jeweils an die 
Stelle des Wortes "Kerkerstrafe" das Wort "Frei­
heitsstrafe" . 62. Im § 194 Abs. 4 treten im ersten Satz an 

die Stelle der Wörter "im vereinfachten Ver-
53. Im § 181 tritt an die Stelle des Wortes fahren" die Wörter "vor dem Einzelrichter". 

"Arreststrafe" das Wort "Freiheitsstrafe". 

54. Im § 183 hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Auf die Anhaltung in Untersuchungshaft 
sind die BestimmulJ.gen des Strafvollzugsgesetzes 
über den Vollzug von Freiheitsstrafen, deren 
Strafzeit ein Jahr nicht übersteigt, dem Sinne 
nach anzuwenden, es sei denn, daß in dieser 
Strafprozeßordnung etwas Besonderes bestimmt 
ist. " 

55. Im § 185 entfallen der Abs. 2 und die Ab­
satzbezeichnung ,,(1)". 

56. Im § 186 Abs. 5 tritt an die Stelle der 
Zitierung des § 154 Abs. 3 des Strafvollzugs­
gesetzes die Zitierung des § 156 Abs. 3. 

57. Der § 188 wird wie folgt geändert: 

a) D~m Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
"Von der überwachung des Briefverkehrs darf 
nur insoweit abgesehen werden, als davon keine 
Beeinträchtigung des Haftzweckes zu befürchten 
ist. " 

b) Der Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Entscheidungen nach § 16 Abs. 2 Z. 2, 
4 und 5 des Strafvollzugsgesetzes stehen der 
Ratskammer zu." 

58. Im§ 189 entfallen die Wörter" , der Vor­
steher des Bezirksgerichtes, bei dem ein Ge­
fangenenhaus eingerichtet ist, in diesem". 

59. Im § 190 tritt im ersten und im letzten 
Halbsatz jeweils an die Stelle des Wortes "Kerker­
strafe" das Wort "Freiheitsstrafe" und treten im 
letzten Halbsatz überdies an die Stelle der Wörter 
"das Verbrechen" die Wörter "die strafbare 
Handlung". 

63. Im § 196 treten an die Stelle der Abs. 2 
und 3 folgende Bestimmungen: 

,,(2) Der Gerichtshof zweiter Instanz entschei­
det über die Beschwerde in nichtöffentlicher 
Sitzung. 

(3) Entscheidet der Gerichtshof zweiter Instanz, 
daß die Haft aufzuheben ist, und treffen . die 
dafür maßgebenden Umstände nach der Akten­
lage auch bei einem Mitbeschuldigten zu, der 
keine Beschwerde eingebracht hat, so hat der 
Gerichtshof so' vorzugehen, als ob eine solche 
Beschwerde vorläge." 

64. Im § 210 hat der Abs. 4 zu lauten: 

,,(4) In gleicher Weise ist vorzugehen, wenn 
sich der Beschuldigte gegen die vom Unter­
suchungsrichter oder von der Ratskammer über 
ihn verhängte Haft (§ 208) beschwert; auch in 
diesem Fall hat der Gerichtshof zweiter Instanz 
so vorzugehen, als würde gegen die Anklage­
schrift Einspruch erhoben:§ 196 Abs. 3 gilt sinn­
gemäß." 

65. Im § 213 Abs. 1 haben die Z. 3 und 4 zu 
buten: 

,,3. daß Umstände vorliegen, ,durch die die 
Strafharkeit der 'tat .aufgehoben oder dlie Ver­
folgung wegen der 'J1at ausgeschlossen ist, oder 
daß ,die VoraJussetzungen des § 42 StGB gegeben 
seien; 

4. daß ,der LTl'ach dem Gesetz erforderLiche An­
trag eines hiezu Berechtigten fehle -". 

66. Der § 220 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 treten im ersten Satz an die 
Stelle der Wörter "auf eines der dem Geschwor-
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nengerichte zur Aburteilung zugewiesenen Ver­
brechen" die Wörter "auf eine der dem Ge­
schwornengericht zur Aburteilung zugewiesenen 
strafbaren Handlungen". f 

b) Der Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Die im ersten AbsQ/tZ vorgeschriebenen 

VOl"lkehrungen zur Bestellung eines Verteidigers 
obliegen /<truch ,dem Vorsitzenden des Schöffen­
gerich tes." 

67. Der § 221 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 treten ,im er5ten Satz an me 
Stelle der Wörter "ein dem Geschwornenge­
richte zur Aburteil'UIlg z'llßewiesenes Vel"lbrechen" 
die Wörter "eine ,dem Geschrwornenge·11icht zur 
Aburteilung zugewiesene strafbare Handlung". 

b) Dem Abs. 3 werden folgende Sätze ange­
fügt: 
"lst eine be!>o'l]ders ~3!ng.e (Dauer .der Hauptv'er­
handlung ZI\lerwla.rten, so können ~u diesem 
Zw'eck noch ein weiterer Enatzrichrter und ein 
weiterer :Ersatzschöff,e beigezogen werden. Die 
Ersatzrlichter treten ,in Ider in der Geschäftsver­
teilung bestimmtJen Reihenfollge 'an die Stel1e des 
verhinderten Rlichters, idie Ersatzschöff·en ~n der 
ReihenfoLge der Dienstliste ,an die Stelle des 
verhmclerten ,Schöffen." 

68. Im § 221 a entfallen 'die ersten beiden 
Absätze und erhalten die verbleibenden Absätze 
die Absatzbezeichnung ,,(1)" und ,,(2)". 

69. Im § 226 hat der erste Satz zu lauten: 

"Weist ,der Angeklagte nad1, Idaß er wegen 
Krankheit oder ,einer sonstigen unabwendbaren 
Verhinderung bei ,der Hauptverhandlung n~cht 
erscheinen kann, oder beantragt ,der Ankläger 
oder 'der AngeMagte 'aus eineina'nder,en erheb­
lid1.en Grun'd Idie Ve1'llegung ,der Haruptverhand­
lung, so hl't ,der Vorsitzende hierüber zu ent­
sch,eilden. " 

70. Im § 230 a entfällt der letzte Satz. 

71. Der § 233 wird wie folgt geändert: 

a) Der Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Wer vor Gericht vernommen wird oder 

das Gericht anredet, hat stehend zu sprechen; 
doch kann ihm der Vorsitzende einen Sitz ge­
statten." 

b) Im Abs. 3 hat der lethe Satz zu lauten: 

"Widersetzt sich jemand oder werden die Stö­
rungen wiederholt, so kann der Vorsitzende 
über die Widersetzlichen eine Ordnungsstrafe 
bis zu fünftausend Schilling, wenn es aber zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung unerläßlich ist, 
eine Freiheitsstrafe bis zu acht Tagen verhängen." 

72. Im § 235 hat der zweite Satz zu lauten: 

"Hat sich der Angeklagte oder Privatankläger, 
der Privatbeteiligte, ein Zeuge oder ein Sach­
verständiger solche Äußerungen erlaubt, so kann 
der Gerichtshof gegen ihn auf Antrag des Be­
leidigten oder des Staatsanwaltes oder von Amts 
wegen eine Ordnungsstrafe bis zu fünftausend 
Schilling, wenn es aber zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung unerläßlich ist, eine Freiheitsstrafe 
bis zu acht Tagen verhängen." 

73. Im § 236 Abs. 1 tritt an die Stelle des 
Betrages voneintausendzweihundert Schilling der 
Betrag von fünftausend Schilling. 

74. Der § 240 hat zu lauten: 

,,§ 240. Der Vorsitzenlde betragt hierauf den 
Angekla:gten um Vor- und Iiamilienmlmen, Ge­
burtsdaltUffi, Geburtsort, Sta'atsangehörigkeit, 
Beruf, Wohnort und ,erforderlichenfalls über 
a'11!dere persönltiche VerhälmJlsse und ermahnt 
ihn rur AufmerkSll>ll1keil1l aufdiJe V'orrutragende 
Anklage un1dauf ·den Gang ,der Verhandlung." 

75. Im § 242 Abs. 3 tritt an die Stelle des 
Betrages von neunhundert Schilling der Betrag 
von fünftausend Schilling. 

76. Im § 243 haben die Abs. 4 und 5 zu 
lauten: 

,,(4) W,irld rderEinspruch erst nach dem Schluß 
der Hauptverhandlung erhoben, so entscheidet 
hi,erüber ,der Vors,itzende. Gibt er .dem Einspruch 
nichit ZJur Gänze F:olge, 'so steht :dem Zeugen 
oder Sachverstänidigen gegen ,die Entsch.eidung 
die binnen vierzehn Tagen einzubringende Be­
schweJ.1de an Iden Gerichtshof zweiter Instanz 
zu. 

(5) Im übrigen i~t <gegen ,die EntscheidUJIlg 
über ,den Einspruch kein Recht~mitt,el zulässig." 

77. Im § 247 haben die Abs. 2 und 3 zu 
lauten: 

,,(2) Außer diesem FaH ist jeder von ihnen 
nach .Beantwortung 'der lal1gemeinen Fragen und, 
v,or seiner weilt:eren Vernehmung unter Beobach­
tmng des Gesetzes vom 3. Mai 1868, RGBl. 
Nr. 33, :lJu b~]d~gen, ein Zeug,e jedoch nur dann, 
wenn der Beeidigung kein g~etzliches Hinder­
Il!is (§ 170) .entgegensteht unJd wenn der Vor­
sitzende sie zur Wahrheitsfindung für unerläßlich 
hält oder der Ankläger oder der Angeklagte sie 
verlangt. 

(3) Die BeeidJilgung ~ann auch bis nach der 
Abhörung ,des Zeugen vOI1behalten wel1den." 

78. Im§ 254 entfällt der Abs. 2 und der 
Abs. 3 erhält die Absatzbe:veichllJung ,,(2)". 
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79. Im § 259 tritt an die Stelle des Punktes 
nach der Z. 3 ein Strichpunkt und wird folgend~ 
Z. 4 angefügt: 

,,4. wenn der Gerichtshof erkennt, daß die 
Voraussetzungen des § 42 StGB vorliegen." 

80. Der § 260 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Inhalt erhält die Absatz­
bezeichnung ,,(1)"; in diesem Absatz hat die 
Z. 2 zu lauten: 

,,2. welche strafbare Handlung durch die als 
erwiesen angenommenen Tatsachen, deren der 
Angeklagte schuldig befunden worden ist, be­
gründet wird, unter gleichzeitigem Ausspruch, 
ob die strafbare Handlung ein Verbrechen oder 
ein Vergehen ist;" 

b) Folgende Absätze werden angefügt: 

,,(2) Wird der Angeklagte wegen vorsätz­
licher und fahrlässiger Taten zu einer mehr als 
einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt,' so ist im 
Anschluß an den Strafausspruch festzustellen, ob 
auf eine oder mehrere vorsätzlich begangene 
strafbare Handlungen eine mehr als einjährige 
Freiheitsstrafe entfällt. 

(3) Ist die im Abs. 2 genannte Feststellung im 
Strafurteil unterblieben, so ist sie von Amts 
wegen oder auf Antrag eines zur Ergreifung 

. der Nichtigkeitsbeschwerde Berechtigten mit Be­
schluß nachzuholen. Gegen diesen Beschluß, der 
dem Ankläger und dem Angeklagten zuzustellen 
ist, steht jedem zur Ergreifung der Nichtigkeits­
beschwerde Berechtigten die binnen vierzehn 
Tagen einzubringende Beschwerde an den Ge­
richtshof zweiter Instanz zu. Ist außer über die 
Beschwerde noch über eine von wem immer er­
griffene Nichtigkeitsbeschwerde zu entscheiden, 
so entscheidet der Oberste Gerichtshof auch über 
die Beschwerde." 

81. Im § 261 Abs. 1 treten an die Stelle der 
Wörter "ein zur Zuständigkeit des Geschwornen­
gerichtes gehöriges Verbrechen" die Wörter "eine 
zur Zuständigkeit des Geschwornengerichtes ge­
hörige strafbare Handlung". 

82. Die §§ 265 bis 266 entfallen. Folgender 
neuer § 265 wird eingefügt: 

,,§ 265. (1) Liegen die zeitlichen Voraussetzun­
gen für die bedingte Entlassung aus einer Frei­
heitsstrafe infolge Anrechnung einer Vorhaft 
oder einer im Ausland verbüßten Strafe schon 
im Zeitpunkt des Urteils vor, so hat das Gericht 
dem Angeklagten den Rest der Strafe unter Be­
stimmung einer Probezeit mit Beschluß bedingt 
nachzusehen, wenn auch die übrigen im § 46 
StGB genannten Voraussetzungen vorliegen. In 
diesem Beschluß hat das Gericht gegebenenfalls 
auch Weisungen zu erteilen und einen Bewäh­
rungshelfer zu bestellen (§ 50 StGB). 

(2) Für den Beschluß nach Abs. 1 und für das 
Verfahren nach einer solchen bedingten Ent­
lassung gelten die Bestimmungen des 
XXVIII. Hauptstückes dem Sinne nach." 

83. Der § 270 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 treten an die Stelle der Wörter 
"drei Tagen" die Wörter "vierzehn Tagen". 

b) Im Abs. 2 Z. 7 ist nach dem ersten Satz 
folgender Satz einzufügen: 

"Im Falle einer Verurteilung zu einer in Tages­
sätzen bemessenen Geldstrafe sind die für die 
Bemessung des Tagessatzes maßgebenden Um­
stände (§ 19 Abs. 2 StGB) anzugeben." 

c) Der Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Schreib- und Rechenfehler, ferner solche 
Formgebrechen und Auslassungen, die nicht die 
im § 260 Abs. 1 Z. 1 bis 3 und Abs. 2 erwähnten 
Punkte betreffen, hat der Vorsitzende jederzeit, 
allenfalls nach Anhörung der Parteien, zu berich­
tigen. Die Zurückweisung eines auf eine solche 
Berichtigung abzielenden Antrages sowie die 
vorgenommene Berichtigung können von jedem 
zur Ergreifung der Nichtigkeitsbeschwerde Be­
rechtigten oder sonst Beteiligten mit der binnen 
vierzehn Tagen einzubringenden Beschwerde an 
den . Gerichtshof zweiter Instanz angefochten 
werden. Ist außer über die Beschwerde noch über 
eine von wem immer ergriffene Nichtigkeitsbe­
schwer,de zu entscheiden, so entscheidet der 
Oberste Gerichtshof auch über die Beschwerde. 
Die beschlossene Verbesserung ist am Rande des 
Urteils beizusetzen und muß allen Ausfertigun­
gen beigefügt werden." 

84. Im § 271 Abs. 1 treten im zweiten Satz 
an die Stelle der Wörter "oder aus welchen Grün­
den die Beeidigung unterblieb" die Wörter "und 
aus welchen Gründen die Beeidigung erfolgte." 

85. Im § 281 Abs. 1 haben die Z. 1 a, 3, 9 und 
11 zu lauten: . 

,,1 a. wenn der Angeklagte' nicht während der 
ganzen Hauptverhandlung durch einen Verteidi­
ger vertreten war, obwohl dies zwingend vorge­
schrieben war; 

3. wenn in der Hauptverhandlung eine Vor­
schrift verletzt oder vernachlässigt _worden ist, 
deren Beobachtung das Gesetz ausdrücklich bei 
sonstiger Nichtigkeit vorschreibt (§§ 120, 151, 
152, 170, 221, 228, 240 a, 244, 250, 260, 
271, 427, 430 Abs. 3 und 4 sowie 439 Abs. 1 
und 2); 

9; wenn durch den Ausspruch über die Frage, 
a) ob die dem Angeklagten zur Last fallende 

Tat eine zur Zuständigkeit der Gerichte 
gehörige strafbare Handlung begründe, 
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b) ob Umstände vorhanden seien, durch die 
die Strafbarkeit der Tat aufgehoben oder 
die Verfolgung wegen der Tat aus­
geschlossen ist, oder ob die Voraussetzun­
gen des § 42 StGB gegeben seien, endlich 

c) ob die nach dem Gesetz erforderliche An­
klage fehle, 

ein Gesetz verletzt oder unrichtig angewendet 
wurde; 

11. wenn der Gerichtshof seine Strafbefugnis, 
die Grenzen des gesetzlichen Strafsatzes, soweit 
dieser durch namentlich im Gesetz angeführte 
Erschwerungs- oder Milderungsumstände begrün­
det wird, die Grenzen für die Bemessung eines 
Tagessatzes oder die Grenzen der ihm zustehen­
den Strafschärfung oder außerordentlichen Straf­
milderung überschritten, bei der Festsetzung 
einer Ersatzfreiheitsstrafe gegen § 19 Abs. 3 
StGB oder durch die Anrechnung oder Nicht­
anrechnung einer Vorhaft gegen § 38 StGB ver­
stoßen oder die Bestimmungen des § 293 Abs. 3 
oder des § 359 Abs. 4 verletzt oder unrichtig 
angewendet hat." 

86. Der § 283 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 2 treten jeweils an die Stelle 
der Wörter "des außerordentlichen Milderungs­
rechtes" die Wörter "der außerordentlichen Straf-
milderung". . 

b) An die Stelle des bisherigen Abs. 3 treten 
die nachstehenden Bestimmungen: 

,,(3) Bei Geldstrafen, die in Tagessätzen zu 
bemessen sind, ergibt sich das im Abs. 2 ge­
nannte Höchstmaß aus der im Gesetz ange­
drohten Höchstzahl der Tagessätze und der ge­
setzlichen Obergrenze für die Bemessung eines 
Tagessatzes, das im Abs. 2 genannte Mindestmaß 
aus der Mind.estzahl der Tagessätze und der 
gesetzlichen Untergrenze für die Bemessung eines 
Tagessatzes. 

(4) Wegen des Ausmaßes der Ersatzfreiheits­
strafe kann, soweit es nicht gesetzlich bestimmt 
ist, zugunsten und zum Nachteil des Angeklagten 
Berufung ergriffen werden. 

(5) Die im § 260 Abs. 2 erwähnte Feststellung 
. kann zugunsten und zum Nachteil des Ange·­
klagten mit Berufung angefochten werden." 

c) Der bisherige Abs. 4 erhält die Absatz­
bezeichnung ,,(6)". 

87. Im § 285 b hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Der im § 285 a erwähnte Beschluß ist 
vom Vorsitzenden zu fassen, und zwar in den 
im § 285 a unter Z. 2 und 3 erwähnten Fällen 
nicht früher, als die Ausführung der Nichtig­
keitsbeschwerde überreicht oder die hiezu be­
stimmte Frist abgelaufen ist." 

88. Im § 285 i tritt an die Stelle des Betrages 
von eintausendachthundert Schilling der Betrag 
von fünftausend Schilling. 

89. Im § 286' Abs. 4 hat der erste Satz zu 
lauten: 

"Hat er noch keinen Verteidiger, . so ist ihm 
von Amts wegen ein Rechtsanwalt als Verteidiger 
beizugeben (§ 41 Abs. 3)." 

90. Im § 288 Abs. 1 tritt an die Stelle des 
Betrages von eintausendachthundert Schilling der 
Betrag von fünftausend Schilling. 

91. Im § 292 treten an die Stelle des ersten 
Satzes folgende Bestimmungen: 

"Das Verfahren auf Grund einer zur Wah­
rung des Gesetzes ergriffenen Nichtigkeitsbe­
schwerde richtet sich im allgemeinen nach den 
in den §§ 286 Abs. 1 bis 3 und 287 bis 291 ent­
haltenen Vorschriften. Der Angeklagte (Verur­
teilte) ist, wenn das nicht zu einer unangemes­
senen Verzögerung des Verfahrens führt, vom 
Gerichtstag mit der Bemerkung in Kenntnis zu 
setzen, daß es ihm freistehe zu erscheinen. Das 
gleiche gilt für den Privatbeteiligten, sofern der 
Ausspruch über die privatrechtlichen Ansprüche 
von der Nichtigkeitsbeschwerde betroffen ist, 
und für die sonst Beteiligten, sofern ihre Rechte 
betroffen sind." 

92. Die §§ 297 bis 299 entfallen. 

93. Der § 300 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Abs. 3 wir1d folgenIder Satz angefügt: 

"Ist eine besonders lange Dauer der HialUpt­
verhandlunlg zu ,erwarten, so können zu diesem 
Zweck noch 'ein weiterer Ersatzr:ichter und ein 
oder zwei weitere Ers,at2'Jg'eschworne beigezogen 
werden." 

b) Der Abs. 4 hat zu lauten: 

,,( 4) Sind mehrere ErsatZigeschworne beige­
zoge·n wOl'den, so treten sie ,in ,der Reihenfolge 
der Dierrsuliste an idie Stelle ,des verhinderten 
Geschwornen. " 

94. Dem § 313 wird folgender Satz angefügt: 

"Kommen die Voraussetzungen des § 42 StGB, 
in Betracht, so ist eine Zusatzfrage nach ihrem 
Vorliegen zu stellen." 

95. Im § 314 Abs. ·1 treten an die Stelle der 
Wörter "ein als Täter Angeklagter nur als Mit­
schuldiger oder Teilnehmer anzusehen wäre" die 
Wörter "ein als unmittelbarer Täter Angeklagter 
als Täter anzusehen wäre, der einen anderen dazu 
bestimmt hat, die Tat auszuführen, oder der 
sonst zu ihrer Ausführung beigetragen hat,". 
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96. Im § 326 treten an die Stelle des letzten 
Satzes folgende Bestimmungen: 

"Gegen Geschworne und dritte Personen, die 
diesem Verbot zuwiderhandeln, ist vom Gerichts­
hof eine Ordnungsstrafe bis zu fünftausend Schil­
ling zu verhängen. Gegen eine solche Entschei­
dung steht dem Bestraften die binnen vierzehn 
Tagen einzubringende Beschwerde an den Ge­
richtshof zweiter Instanz zu." 

97. Der § 336 hat zu lauten: 

,,§ 336. Haben die Geschwornen die Schuld­
fragen verneint oder Zusatzfragen (§ 313) bejaht, 
so fällt der Schwurgerichtshof sofort ein frei­
sprechendes Urteil." 

98. Der § 339 entfällt. 

99. Im § 345 Abs. 1 haben die Z. 4 und 13 zu 
lauten: 

,,4. wenn in der Hauptverhandlung eine Vor­
schrift verletzt oder vernachlässigt worden ist, 
deren Beobachtung das Gesetz ausdrücklich bei 
sonstiger Nichtigkeit vorschreibt (§§ 120, 151, 
152, 170, 221, 228, 250, 260, 271, 305, 307, 
310, 329, 340, 427, 430 Abs. 3 und 4 sowie 439 
Abs. 1 und 2); 

13. wenn das Geschwornengericht die Grenzen 
des gesetzlichen Strafsatzes, soweit er durch 
namentlich im Gesetz angeführte Erschwerungs­
oder Milderungsumstände begründet wird, die 
Grenzen für die Bemessung eines Tagessatzes 
oder die Grenzen der ihm zustehenden Straf­
schärfung oder außerordentlichen Strafmilderung 
überschritten, bei der Festsetzung einer Ersatz­
freiheitsstrafe gegen § 19 Abs. 3 StGB oder durch 
die Anrechnung oder Nichtanrechnung einer Vor­
haft gegen § 38 StGB verstoßen oder wenn es 
die Bestimmungen des § 293 Abs. 3 oder des 
§ 359 Abs. 4 verletzt oder unrichtig angewendet 
hat." 

100. Im § 352 Abs. 1 tritt an die Stelle des 
Wortes "überführung" das Wort "Bestrafung". 

101. Im § 355 Z. 2 tritt an die Stelle des Wor­
tes "überführung" das Wort "Bestrafung". 

102. Der § 356 hat zu lauten: 

,,§ 356. Der Staatsanwalt kann die Wieder­
aufnahme des Verfahrens, um zu bewirken, daß 
eine Handlung, wegen der der Angeklagte ver­
urteilt worden ist, nach einem strengeren Straf­
gesetz beurteilt werde, nur unter den im § 355 
erwähnten Voraussetzungen und überdies nur 
dann beantragen, wenn die wirklich verübte Tat 

1. mit minldesuens zehnjähriger Freiheitsstrafe 
bedroht ,ist, währenld der Angeklagte nur wegen 

einer m~t nicht mehr ,als zehnjäh111ger Freiheits­
strafe bedrohten Handlung verurteilt wurde, 
oder 

2. mit mehr 'alls fünfjäJhrig>er Freiheitsstr,afe be­
droht ist, währetl!d der Angekilagte nur wegen 
eines Verg'ehens V'eruI1teih Wrurde, oder 

3. sich als ein Verlbrechen ,darstellt, während 
der AngekLagte nur wegen eines mit nicht mehr 
als einjähniger Freiheitsstrafe bedrohten Ver­
gehens verurteilt W1U,l1de." 

103. Im § 357 Abs. 1 hat der zweite Satz zu 
lauten: 

"Ist' eine der im § 356 angeführten Taten von 
einem Bezirksgericht abgeurteilt worden, so ist 
der Antrag bei dem Gerichtshof erster Instanz 
zu stellen, zu dessen Sprengel das Bezirksgericht 
gehört." 

104. Im § 359 hat der Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) Wird durch dieses Erkenntnis der Ange­
klagte verurteilt, so ist eine bereits erlittene 
Strafe auf Freiheits- und Geldstrafen anzurech­
nen (§ 38 StGB)". 

105. Im § 363 tritt an die Stelle des Strich­
punktes nach der Z. 3 im Abs. 1 ein Punkt und 
entfallen Abs. 1 Z. 4 sowie die Abs. 2 und 3. 

106. Der § 370 entfällt. 

107. Im § 377 hat der erste Satz zu lauten: 

"Ist das fremde Gut von solcher Beschaffenheit, 
daß es sich ohne Gefahr des Verderbens nicht 
durch ein Jahr aufbewahren läßt, oder wäre die 
Aufbewahrung mit Kosten verbunden, so hat das 
Gericht die Veräußerung des Gutes durch öffent­
liche Versteigerung, bei sinngemäßem Vorliegen 
der im § 280 der Exekutionsordnung ,bezeich­
neten Voraussetzungen aber auf die dort vor­
gesehene Weise einzuleiten." 

108. Der § 378 hat zu lauten: 

,,§ 378. (1) Wenn binnen der Edikrtalfrist 
nremand ein R,echt ,auf die beschriebenen Gegen­
stänide dartut, so sirud sie, 'wenn sie aber der 
Dringlichkei,t wegen verkauft wurden, so rist 
ihr Erlos dem BeschuLdtigten lauf sein Verhngen 
auslJufolgen, 'sof.emtl!icht Idurch einen Beschluß 
des :OUT Entscheidung in erster Instanz beruf,enen 
Gerichtes 'ausgesprochen ,ist, daß ,die Rechtmäßig­
keilt des ,Besitzes ,des BeschuLdi<gten nicht glaub­
WÜl1di.g sei. 

(2) Gegen ,diese Beschlüsse, ,die V'om Vorsitzen­
den zu fassen sind, steht dem Ankläger und dem 
Beschuldigten die binnen vierzehn Tagen einzu­
bI1ingendeBeschwellde ,an iden übergeordn,eten 
Gerichtshof zu." 
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109. Der § 381 wird wie folgt geändert: 

a) Der Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. im Verfahren vor dem Einzelrichter des 
Gerichtshofes erster Instanz ... 3000 S" 

besitzt, ist die für die Ausübung der Fremden­
polizei zuständige Behörde unverzüglich zu ver­
ständigen. " 

115. Der § 408 wird wie folgt geändert: 

b) Im Abs. 4 hat der erste Satz zu lauten: a) Im Abs. 1 treten an die Stelle der Wörter 

S 'cht . G 'ch h f I d' l'ch . V '"in einem Strafurteil der Verfall" die Wörter " pn em en ts 0 e Ig 1 eme er-
I k . "der Verfall oder die Einziehung". urtei ung wegen einer in die Zuständig elt der 

Bezirksgerichte fallenden strafbaren Handlung 
aus, so darf der Pauschalkostenbeitrag den für 
das Verfahren vor den Bezirksgerichten vor­
gesehenen Betrag nicht übersteigen." 

c) Im Abs. 7 hat der erste Satz zu lauten: 

"Die Kosten der Verwahrungs- und Unter­
suchungshaft sind bei Bemessung des Pauschal­
kostenbeitrages zu berücksichtigen, es sei denn, 
daß der Verhaftete für die Haft' entschädigt 
worden ist." 

110. Im § 391 hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Die Kosten des Stlraf,vel'fahr,ens sind je­
doch vom Ersatzpflichtigen nur ,insoweit e'inzu­
treiben,al15 dadurch weder (der zu einer einfiachen 
Lebensführung noowenldige Ull!terhalt des Er­
satzpflichtigen und seiner Familie, für deren 
Unterhalt er ~u SOl1gen hat, noch die Erfüllun.g 
der ,aus derstl1afiha.ren Handlung entspringenden 
Pflicht zur Schadensgru1Jmachung [gefährdet wird." 

111. Nach dem § 395 wird folgende Bestim­
munlg e+ngefÜlgt: 

,,§ 395 a. ALle nach Iden 'Bestimmungen dieses 
HaupttS'tückes ZlU hssenden Beschlüsse obliegen 
a·ußerhaLb der Hauptverhanldlung Idem Vorsiitzen­
den." 

112. Nach dem § 397 wird folgende Bestim­
mungeingefÜlgt: 

,,§ 398. Jede RechtsW'inkung 'eines Strafurteils 
beg~nnt, wenn nichts anlderes <bestimmt ist, mit 
seiner Rechtskraflt." 

113. Der § 400 hat zu lauten: 

,,§ 400. über die Anrechnung einer vom Ver­
urteilten nach der Fällung des Urteils erster 

IInstanz in Vorhaft zugebrachten Zeit (§ 38 StGB) 
hat der Vorstitzerud'e [des Gerichtes, das in erster 
InstJanz erkannt lwt, ttnlitBesch1uß zu entsch'eiden. 
Gegen diesen Beschluß steht ,dem Vel1Urteilten 
und ,dem Ankläigerme binnen vierzehn Tagen 
ein~Ulbrinßentde Beschw[erlde an den übergeordne­
ten Gel'ich,tshofru." 

114. Der § 407 hat zu lauten: 

b) Der Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Ein verfallener oder eingezogener Gegen­
stand, Idessen Wert 15.000 S Ülbel1steigt, ist: der 
Finanzlandesdirektion zur Verfügung zu stellen, 
in deren Sprengel das Gericht seinen Sitz hat. 
Im übrigen sind verfallene oder eingezogene 
Gegenstände, die in wissenschaftlicher oder ge­
schichtlicher Beziehung oder für eine Lehr-, Ver­
suchs-, Forschungs- oder sonstige Fachtätigkeit 
von Interesse sind, den hiefür in österreich be­
stehenden staatlichen Einrichtungen und. Samm­
lungen zur Verfügung zu stellen, Gegenstände, 
die zur Deckung des Sachaufwandes der Justiz 
unmittelbar herangezogen werden können, hiezu 
zu verwenden, andere .Gegenstände aber auf die 
im § 377 angeordn~te Weise zu veräußern. 
Gegenstände, die danach weder verwendet noch 
verwertet werden können, sind zu vernichten." 

116. Dem § 409 Abs. 3 ist folgender Satz anzu­
fügen: . 

"Die Anordnung des Strafvollzuges ist vorläufig 
zu hemmen, solange über einen Antrag auf Neu­
bemessung des Tagessatzes (§ 410 a) nicht rechts­
kräftig entschieden ist, es sei denn, daß es des 
unverzüglichen Vollzuges bedarf, um der Be­
gehung strafbarer Handlungen durch andere ent­
gegenzuwirken, oder daß der Antrag offenbar 
aussichtslos ist." 

117. Der § 409 a hat zu lauten: 

,,§ 409 a. (1) Wäre die unverzügliche Zahlung 
einer Geldstrafe für den Verurteilten unmöglich 
oder mit besonderer Härte verbunden, so hat 
ihm der Vorsitzende auf seinen Antrag durch 
Beschluß einen I angemessenen Aufschub zu ge­
währen. Der Aufschub darf jedoch bei Zahlung 
der ganzen Strafe auf einmal oder Entrichtung 
einer 180 Tagessätze nicht übersteigenden Strafe 
in Teilbeträgen nicht länger sein als ein Jahr, 
bei Entrichtung einer 180 Tagessätze übersteigen­
den Strafe in Teilbeträgen nicht länger als zwei 
Jahre und bei Entrichtung einer nicht in Tages­
sätzen bemessenen Geldstrafe in Teilbeträgen 
nicht länger als fünf Jahre. In die gewährte Auf­
schubsfrist werden Zeiten, in denen der Verur­
teilte auf behördliche' Anordnung angehalten 
worden ist, nicht eingerechnet.-

,,§ 407. Von der Verurteilung einer Person, (2) Die Entrichtung einer Geldstrafe in Teil-
die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft beträgen darf nur mit der Maßgabe gestattet 
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werden, daß alle noch aus haftenden Teilbeträge 
sofort fällig werden, wenn der Verurteilte mit 
mindestens zwei Ratenzahlungen in Verzug ist. 

(3) Gegen den Beschluß des Vorsitzenden steht 
dem Verurteilten und dem Ankläger die binnen 
vierzehn Tagen einzubringende Beschwerde an 
den übergeordneten Gerichtshof zu." 

118. Nach dem § 410 wird folgende Bestim­
mung e~ngefügt: 

,,§ 410 a. über die Neubemessung des Tages­
satzes nach § 19 Abs. 4 StGB hat das Gericht, das 
in erster Instanz erkannt hat, auf Antrag mit 
Beschluß zu entscheiden. Der Vorsitzende hat 
die Erhebung der für die Entscheidung maß­
gebenden Umstände zu veranlassen. Gegen den 
Beschluß steht dem Verurteilten und dem Anklä­
ger die binnen vierzehn Tagen einzubringende 
Beschwerde an'. den übergeordneten Gerichtshof 
zu."" 

119. Dem § 411 ist folgender Abs. 6 anzu­
fügen: 

,,(6) Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
auch für Gesuche um gnadenweise Tilgung einer 
Verurteilung. Betrifft das Gesuch mehrere Ver­
urteilungen, so kommt die Prüfung des Gesuches 
jenem Gericht zu, das zuletzt entschieden hat, 
unter Gerichten verschiedener Ordnung aber dem 
Gerichtshof erster Instanz, der zuletzt entschie­
den hat. Betrifft das Gesuch nur ausländische 
Verurteilungen, so kommt die Prüfung dem Ge-· 
richtshof erster Instanz zu, in dessen Sprengel 
der Verurteilte seinen Wohnsitz oder Aufenthalt 
hat, sonst dem Landesgericht für Strafsachen 

, Wien." 

120. Nach dem§ 414 wird folgende Bestim­
mung eingefügt: 

,,§ 414 a. Unter den im § 149 a Abs. 1 unter 
Z. 1 bis 3 angeführten Voraussetzungen kann das 
Gericht im Verfahren wegen einer vorsätzlich 
begangenen, mit mehr als einjähriger Freiheits­
strafe bedrohten strafbaren Handlung auch die 
überwachung eines Fernmeldeverkehrs anord­
nen, wenn zu erwarten ist, daß durch die über­
wachung der Aufenthaltsort des flüchtigen oder 
abwesenden Beschuldigten ausgeforscht werden 
kann. § 149 a Abs. 2 und 3 sowie § 149 b sind 
sinngemäß anzuwenden." 

121. Im § 416 treten an die Stelle der Wörter 
im Abs. 1 "eines Verbrechens" die Wörter "eines 
Verbrechens oder eines vorsätzlich begangenen, 
mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroh­
ten Vergehens", an die Stelle der Wörter im 
Abs. 2 "wegen eines Verbrechens" die Wörter 
"wegen einer der im Abs. 1 genannten strafbaren 
Handlungen" und an die Stelle der Wörter im 

Abs. 3 "eines V ergehens" die Wörter "einer 
anderen als der im Abs. 1 genannten strafbaren 
Handlungen" . 

122. Im § 417 Abs. 1 treten an die Stelle 
der Wörter "das Verbrechen zu benennen, dessen 
der Beschuldigte. verdächtig geworden ist" die 
Wörter "die. strafbare Handlung zu benennen, 
deren der Beschuldigte verdächtig ist". 

123. Im § 427 Abs. 1 hat der erste Satz zu 
lauten: 

"Ist der Angeklagte bei der Hauptverhand­
lung nicht erschienen, so kann in seiner Abwesen­
heit die Hauptverhandlung vorgenommen und 
das Urteil gefällt werden, jedoch bei sonstiger 
Nichtigkeit nur dann, wenn es sich um ein Ver­
gehen handelt, der Angeklagte bereits vom Ge­
richt vernommen und ihm die Vorladung Zur 
Hauptverhandlung noch persönlich zugestellt 
wurde." . 

124. Als XXV. Hauptstück werden folgende 
Bestimmungen eingefügt: 

"XXV. Hauptstück. 

Vom Verfahren bei vorbeugenden Maßnahmen 
und beim Verfall. 

L Vom Ver f a h ren zur U n t erb r i n­
gung in einer Anstalt für geistig 
ab n 0 r me Re c h t s b r e ehe r na c h § 21 

Ab s. 1 S t G B. 

§ 429. (1) Liegen hinreichende Gründe für 
die Annahme vor, daß die Voraussetzungen des 
§ 21 Abs. 1 StGB gegeben seien, so hat der 
Ankläger einen Antrag auf Unterbringung in 
einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher 
zu stellen. Für diesen Antrag gelten die Bestim­
mungen über die Anklageschrift dem Sinne nach. 
Für das Verfahren auf Grund eines solchen An­
trages gelten sinngemäß die Bestimmungen über 
das Strafverfahren, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird. 

(2) Einem Antrag nach Abs. 1 muß eine Vor­
untersuchung gegen den Betroffenen vorangehen, 
für die folgende Besonderheiten gelten: 

1. Der Betroffene muß durch einen Verteidiger 
vertreten sein. Dieser ist zur Stellung von An­
trägen zugunsten des l}etroffenen auch gegen 
dessen Willen berechtigt. 

2. Der Betroffene ist mindestens durch einen 
Sachverständigen aus dem Gebiet der Psychiatrie 
zu untersuchen. . 

3. Der Untersuchungsrichter kann zu jeder 
Vernehmung des Betroffenen ein oder zwei Sach­
verständige beiziehen. 

4., Ist anzunehmen, daß die Hauptverhandlung 
in Abwesenheit des Betroffenen wird durchge-
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führt werden müssen (§ 430 Abs. 5), so ist dem 
Ankläger, dem Privatbeteiligten, dem Verteidiger 
und dem gesetzlichen Vertreter des Betroffenen 
Gelegenheit zur Beteiligung an einer abschließen­
den Vernehmung des Betroffenen zu geben. 

5. Von Vernehmungen des Betroffenen ist ab­
zusehen, soweit sie wegen seines Zustandes nicht 
oder nur unter erheblicher Gefährdung seiner 
Gesundheit möglich sind. 

(3) Das nach § 8 der Entmündigungsordnung 
zuständige Bezirksgericht ist sogleich vom Ver­
fahren zu verständigen. 

(4) Liegt einer der im § 180 Abs. 2 oder 7 
angeführten Haftgründe vor, kann der Betrof­
fene nicht ohne Gefahr für sich oder andere auf 
freiem Fuß bleiben oder ist seine ärztliche Be­
obachtung erforderlich, so ist seine vorläufige 
Anhaltung in einer Anstalt für geistig abnorme 
Rechtsbrecher oder seine Einweisung in eine 
öffentliche Krankenanstalt für Geisteskrankheiten 
anzuordnen. Diese Krankenanstalten sind ver­
pflichtet, den Betroffenen aufzunehmen und für 
die erforderliche Sicherung seiner Person zu sor­
gen. Die Pflegegebühren trägt der Bund. 

(5) Ober die Zulässigkeit der vorläufigen An­
haltung ist auf Antrag oder von Amts wegen 
in sinngemäßer Anwendung der §§ 113, 114 und 
194 bis 196 zu entscheiden. Auf die vorläufige 
Anhaltung in einer Anstalt für geistig abnorme 
Rechtsbrecher sind die Bestimmungen über den 
Vollzug der Anhaltung in einer solchen Anstalt 
dem Sinne nach anzuwenden. 

(6) Im Falle eines Strafurteils (§ 434) ist die 
vorläufige Anhaltung auf Freiheits- und Geld­
strafen anzurechnen (§ 38 StGB). 

§ 430. (1) Zur Entscheidung über den Antrag 
auf Unterbingung in einer Anstalt für geistig 
abnorme Rechtsbrecher nach § 21 Abs. 1 StGB 
ist das Gericht berufen, das für ein Straf­
verfahren auf Grund einer Anklage oder eines 
Strafantrages gegen den Betroffenen wegen seiner 
Tat zuständig wäre; an Stelle des Einzelrichters 
ist jedoch das Schöffengericht berufen. 

(2) Das Gericht entscheidet über den Antrag 
nach öffentlicher mündlicher Hauptverhandlung, 
die in sinngemäßer Anwendung der Bestimmun­
gen des XVIII. und XIX. Hauptstückes durch­
zuführen ist, durch Urteil. 

(3) Während der ganzen Hauptverhandlung 
muß bei sonstiger Ni chtigkei t ein Verteidiger 
des Betroffenen anwesend sein, der zur Stellung 
von Anträgen zugunsten des Betroffenen auch 
gegen dessen Willen berechtigt ist. 

(4) Der Hauptverhandlung ist bei sonstiger 
Nichtigkeit ein Sachverständiger (§ 429 Abs. 2 
Z. 2) beizuziehen. 

(5) Soweit der Zustand des Betroffenen eine 
Beteiligung an der Hauptverhandlung innerhalb 
angemessener Frist nicht gestattet oder von einer 
solchen Beteiligung eine erhebliche Gefährdung 
seiner Gesundheit zu besorgen wäre, ist die 
Hauptverhandlung in Abwesenheit des Betrof­
fenen durchzuführen. Hierüber entscheidet das 
Gericht nach Vernehmung der Sachverständigen 
und Durchführung der allenfalls sonst erforder­
lichen Erhebungen mit Beschluß. Der Beschluß 
kann auch schon vor der Hauptverhandlung 
vom Vorsitzenden gefaßt werden und ist in 
diesem Fall durch das binnen vierzehn Tagen ein­
zubringende Rechtsmittel der Beschwerde geson­
dert anfechtbar. Ein Beschluß, die Hauptverhand­
lung zur Gänze in Abwesenheit des Betroffenen 
durchzuführen, darf nur gefaßt werden, nachdem 
sich der Vorsitzende vom Zustand des Betrof­
fenen überzeugt und mit ihm gesprochen" hat. 
Wird von der Vernehmung des Betroffenen ganz 
oder teilweis'e abgesehen, wurde er aber in der 
Voruntersuchung vernommen, so ist das hierüber 
aufgenommene Protokoll zu verlesen. 

(6) Ein Anschluß an das Verfahren wegen 
privatrechtlicher Ansprüche ist unzulässig. 

§ 431. (1) Hat der Betroffene einen gesetz­
lichen Vertreter, so sind diesem der Antrag und 
sämtliche gerichtlichen Entscheidungen auf die­
selbe Weise bekanntzumachen wie dem Betrof­
fenen selbst. Der gesetzliche Vertreter ist auch 
von der Anordnung der Hauptverhandlung zu 
benachrichtigen. 

(2) Der gesetzliche Vertreter ist berechtigt, für 
den Betroffenen auch gegen dessen Willen Ein­
spruch gegen den Antrag (§§ 208 bis 210) zu 
erheben und alle Rechtsmittel zu ergreifen, die 
das Gesetz dem Betroffenen gewährt. Die Frist 
zur Erhebung von Rechtsmitteln läuft für den 
gesetzlichen Vertreter von dem Tage, an dem 
ihm die Entscheidung eröffnet wird. 

(3) Hat der Betroffene keinen gesetzlichen Ver­
treter, ist dieser der Beteiligung an der mit Strafe 
bedrohten Handlung des Betroffenen verdächtig 
oder überwiesen, kann er dem Betroffenen aus 
anderen Gründen im Verfahren nicht bei­
stehen oder ist er trotz ordnungsgemäßer Be­
nachrichtigung zur Hauptverhandlung nicht er­
schienen, so stehen die Rechte des gesetzlichen 
Vertreters dem Verteidiger des Betroffenen zu. 

(4) Von der Anordnung der Unterbringung 
in einer Anstalt für geistig abnorme Rechts­
brecher nach § 21 Abs. 1 StGB sind die nach 
§ 12 der Entmündigungsordnung und nach § 109 
der Jurisdiktionsnorm zuständigen Gerichte zu 
verständigen. 

§ 432. Im geschworner,tgerichtlichen Verfahren 
ist den Geschwornen eine Zusatzfrage zu stellen, 
ob der Betroffene zur Zeit der Tat zurechnungs-
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unfähig war. Haben die Geschwornen diese Frage 
bejaht und etwaige andere Zusatzfragen (§ 313) 
verneint, so ist vom Schwurgerichtshof gemein­
sam mit den Geschwornen über die Unterbrin­
gung zu entscheiden (§ 303). 

§ 433. (1) Das Urteil kann in sinngemäßer 
Anwendung der §§ 281 (345) und 283 (346) 
zugunsten und zum Nachteil des Betroffenen mit 
Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung angefoch­
ten werden. Im Falle der Unterbringung stehen 
diese Rechtsmittel auch dem Betroffenen und 
seinen Angehörigen (§ 282) zu. Die Anmeldung 
der Nichtigkeitsbeschwerde oder der Berufung 
hat aufschiebende Wirkung. 

(2) Für die Wiederaufnahme des Verfahrens 
und die Wiedereinsetzung gegen den Ablauf von 
Fristen gelten die Bestimmungen des XX. Haupt­
stückes dem Sinne nach. 

§ 434. (1) Erachtet das Gericht in einem Ver­
fahren, das auf die Unterbringung einer Person 
in einer Anstalt für geistig abnorme Rechts­
brecher gerichtet ist, daß der Betroffene wegen 
der Tat bestraft werden könnte, so hat es die 
Parteien hierüber zu hören. In der Hauptver­
handlung ist über einen allfälligen Vertagungs­
antrag zu entscheiden. Das gleiche gilt, wenn das 
Gericht in einem Strafverfahren zur Auffassung 
gelangt, daß eine Unterbringung nach § 21 Abs. 1 
StGB in Betracht kommt. Wird das Verfahren 
vom Einzelrichter geführt, so hat dieser bei son­
stiger Nichtigkeit (§ 468 Abs. 1 Z. 2) seine Nicht-' 
zuständigkeit auszusprechen (§ 261). 

(2) Der Antrag auf Unterbringung in einer 
Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher steht 
einer Anklageschrift gleich. Der Ankläger hat 
jedoch das Recht, den Antrag bis zum Beginn 
der Hauptverhandlung gegen eine Anklageschrift 
auszutauschen. 

(3) Auf Grund der Anklageschrift kann eine 
Unterbringung nach § 21 Abs. 1 StGB nur ange­
ordnet werden, wenn in der Hauptverhandlung 
die Vorschriften des § 430 Abs. 3 und 4 und 

,des § 431 Abs. 1 letzter Satz beobachtet worden 
sind. Erforderlichenfalls ist die Hauptverhand-
lung zu vertagen (§ 276). ' 

11. Vom Ver f a h ren zur U n t erb r i n­
gung in einer Anstalt für geis'tig 
ab n 0 r m e Re c ht s b r e c her n ach § 21 
A b s. 2 S t G B, i n ein e r Ans tal t für 
e n t w ö h nun g s b e d ü r f t i geR e c h t s­
b r e c her n ach § 22 S t G B 0 der i n 
ein e r Ans tal t fü r g e f ä h rl ich e 

R ü c k fall s t ä t ern ach § 23 S t G B. 

§ 435,(1) Ober die Anwendung der in den 
§§ 21 Abs. 2, 22 und 23 StGB vorgesehenen 
vorbeugenden Maßnahmen ist in der Regel 
(§ 441) im Strafurteil zu entscheiden: 

(2) Die Anordnung der Unterbringung in einer 
der in diesen Bestimmungen genannten Anstalten 
oder ihr Unterbleiben bildet einen Teil des Aus­
spruches über die Strafe und kann zugunsten 
und zum Nachteil des Verurteilten mit Berufung 
angefochten werden. 

(3) Hat das Gericht durch die Entscheidung 
über die vorbeugenden Maßnahmen seine Be­
fugnisse überschritten, so kann das Urteil wegen 
Nichtigkeit nach den §§ 281 'Abs. 1 Z. 11 oder 
345 Abs. 1 Z. 13 angefochten werden. 

§ 436. (1) Die Anordnung der Unterbringung 
in einer der.in den §§ 21 Abs. 2 und 23 StGB 
vorgesehenen Anstalten darf nur erfolgen, wenn 
eine Voruntersuchung stattgefunden hat. 

(2) Für diese Voruntersuchung gelten im Falle 
des § 21 Abs. 2 StGB die im § 429 Abs. 2 Z. 1 
bis 3 erwähnten Besonderheiten. 

§ 437. Beabsichtigt der Ankläger, einen Antrag 
auf Unterbringung in einer der in den §§ 21 
Abs. 2, 22 oder 23 StGB vorgesehenen Anstalten 
zu stellen, so hat er das in der Anklageschrift 
zu erklären. Das Gericht kann die Unterbringung 
jedoch auch ohne einen solchen Antrag anordnen. 

§ 438. Liegen hinreichende Gründe für die 
Annahme, daß die Voraussetzungen der §§ 21 
Abs. 2 oder 22 StGB gegeben seien, und Haft­
gründe (§ 180 Abs. 2 und 7) vor, kann der 
Beschuldigte aber nicht ohne Schwierigkeiten in 
einem gerichtlichen Gefangenenhaus angehalten 
werden, so ist mit Beschluß anzuordnen, daß 
die Untersuchungshaft durch vorläufige Unter­
bringung in einer Anstalt für geistig abnorme 
Rechtsbrecher oder in einer Anstalt für ent­
wöhnungsbedürftige Rechtsbrecher zu vollziehen 
ist. Auf den Vollzug der Untersuchungshaft sind 
in diesem Fall die Bestimmungen über den Voll­
zug dieser vorbeugenden Maßnahmen dem Sinne 
nach anzuwenden. 

§ 439. (1) Die Anordnung der in den §§ 21 
Abs. 2, 22 und 23 StGB vorgesehenen vor­
beugenden Maßnahmen ist nichtig, wenn nicht 
während der ganzen Hauptverhandlung ein Ver­
teidiger des Beschuldigten anwesend war. 

(2) Die Unterbringung in einer Anstalt für 
geistig abnorme Rechtsbrecher nach § 21 Abs. 2 
StGB, in einer Anstalt für entwöhnungsbedürf­
tige Rechtsbrecher oder in einer Anstalt für 
gefährliche Rückfallstäter darf bei sonstiger Nich­
tigkeit überdies nur nach Beiziehung zumindest 
eines Sachverständigen (§ 429 Abs. 2 Z. 2) ange­
ordnet werden. 

(3) Sieht das Gericht von der Unterbringung 
in einer Anstalt für entwähnungsbedürftige 
Rechtsbrecher wegen der Höhe der ausgespro­
chenen Strafe ab(§ 22 Abs. 2 StGB), so hat es 
diesen Umstand in den Entscheidungsgründen 
auszusprechen. 

1257 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 27 von 33

www.parlament.gv.at



28 1257 der Beilagen 

§ 440. Hat der Beschuldigte einen gesetzlichen 
Vertreter, so ist in einem Verfahren, in dem 
hinreichende Gründe für die Annahme der V or­
aussetzungen der §§ 21 Abs. 2 oder 22 StGB 
vorliegen, § 431 dem Sinne nach anzuwenden. 

§ 441. (1) Liegen hinreichende Gründe für 
die Annahme vor, daß die Voraussetzungen für 
die selbständige Anordnung der in den §§ 21 
Abs. 2, 22 und 23 StGB vorgesehenen vor­
beugenden Maßnahmen gegeben seien (§ 65 
Abs. 5 StGB), so hat der Ankläger einen Antrag 
auf Unterbringung in einer der in diesen Bestim­
mungen genannten Anstalten zu stellen. Für 
diesen Antrag gelten die Bestimmungen über 
die Anklageschrift dem Sinne nach. 

(2) Die §§ 430 Abs. 1 und 2, 433, 436, 439 
Abs. 1 und 2 sowie 440 gelten in diesem Fall 
entsprechend. 

§ 442. Liegt einer der im § 180 Abs. 2 genann­
ten Haftgründe vor, so ist die vorläufige Anhal­
tung des Betroffenen in einer der im Abs. 1 ge­
nannten Anstalten anzuordnen. § 429 Abs. 5 und 
6 gilt dem Sinne nach. 

IH. Vom Ver f a h ren bei m Ver fall 
und bei der Ein z i e h u n g. 

§ 443. (1) über den Verfall und die Ein­
ziehung ist in der Regel (§§ 445, 446) im Straf­
urteil zu entscheiden. 

(2) Die Entscheidung über den Verfall oder 
die Einziehung oder ihr Unterbleiben bildet 
einen Teil des Ausspruches über die Strafe und 
kann zugunsten und zum Nachteil des Verurteil­
ten oder des sonst vom Verfall oder von der 
Einziehung Betroffenen (§ 444) mit Berufung 
angefochten werden. 

§ 444. (1) Personen, die ein Recht auf die 
vom Verfall oder von der Einziehung bedrohten 
Sachen haben oder ein solches Recht geltend 
machen, sind zur Hauptverhandlung zu laden. 
Sie haben in der Hauptverhandlung und im 
nachfolgenden Verfahren, soweit es sich um den 
Verfall oder die Einziehung handelt, die Rechte 
des Beschuldigten. Durch ihr Nichterscheinen 
werden das Verfahren und die Urteilsfällung 
nicht gehemmt. 

(2) Machen die im Abs. 1 erwähnten Personen 
ihr Recht erst nach Rechtskraft der Entscheidung 
über den Verfall oder die Einziehung geltend, 
so steht es ihnen frei, ihre Ansprüche auf den 
Gegenstand oder dessen Kaufpreis (§ 408) binnen 
30 Jahren nach der Entscheidung gegen den Bund 
im Zivilrechtsweg geltend zu machen. 

§ 445. (1) Liegen hinreichende Gründe für die 
Annahme vor, daß die Voraussetzungen des § 26 
StGB gegeben seien, ohne daß in einem Straf­
verfahren oder in einem auf Unterbringung in 
einer der in den §§ 21 bis 23 StGB genannten 

Anstalten gerichteten Verfahren über die Ein­
ziehung entschieden werden kann, so hat der 
Ankläger einen gesonderten Antrag auf Ein­
ziehung zu stellen. 

(2) über diesen Antrag hat das Bezirksgericht 
des Tatortes, ist dieser aber nicht bekannt oder 
im Ausland gelegen, das Bezirksgericht, in dessen 
Sprengel sich der Gegenstand befindet, in einem 
selbständigen Verfahren nach öffentlicher münd­
licher Verhandlung durch Urteil zu entscheiden. 
Die Bestimmungen über die Hauptverhandlung 
im Verfahren vor den Bezirksgerichten sowie 
§ 444 sind dem Sinne nach anzuwenden. 

(3) Das Urteil kann in sinngemäßer Anwen­
dung der §§ 463 bis 468 zugunsten und zum 
Nachteil des Betroffenen mit Berufung ange­
fochten werden. 

§ 446. Ergeben sich die Voraussetzungen für 
das selbständige Verfahren erst in der Haupt­
verhandlung, so kann die Entscheidung auch in 
einem Urteil ergehen, in dem der Beschuldigte 
freigesprochen oder der Antrag auf Anstalts­
unterbringung abgewiesen wird." 

125. Die überschrift des XXVI. Hauptstückes 
hat zu lauten: 

"Vom Verfahren vor den Bezirksgerichten." 

126. Im § 447 treten an die Stelle der Wörter 
im Abs. 1 "bei Verbrechen und Vergehen" die 
Wörter, "vor den Gerichtshöfen erster Instanz" 
und an die Stelle der Wörter im Abs. 2 "in 
übertretungsfällen" die Wörter "wegen der den 
Bezirksgerichten zur Bestrafung zugewiesenen 
strafbaren Handlungen". 

127. Der § 448 hat zu lauten: 

,,§ 448. (1) Die öffentliche Anklage obliegt 
Bediensteten der Staatsanwaltschaft, die nicht 
rechtskundig sein müssen (Bezirksanwälte). Diese 
Bediensteten sind dem Staatsanwalt beim Ge­
richtshof erster Instanz, in dessen Sprengel das 
Bezirksgericht liegt, unmittelbar untergeordnet, 
haben dessen Weisungen zu befolgen und ihm 
allmonatlich einen -Ausweis über die erledigten 
Strafsachen und über den Stand der noch anhän­
gigen vorzulegen (§ 31). 

(2) Ist der Bezirksanwalt verhindert, sich an 
der Hauptverhandlung zu beteiligen, so kann 
der Vorsteher des Bezirksgerichtes in dringenden 
Fällen eine zum Richteramt befähigte oder eine 
andere geeignete Person ~it deren Zustimmung 
zum Anklagevertreter bestellen." 

128. Im § 450 treten an die Stelle der Wörter 
"daß es nicht zuständig sei, weil ein Verbrechen 
oder Vergehen vorliegt" die Wörter ,;daß der 
Gerichtshof erster Instanz oder das Geschwornen­
gericht zuständig sei". 
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129. Der § 451 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

,,(2) überzeugt sich der Richter, daß die Vor-
aussetzungen des § 42 StGB vorliegen, so hat 
er das Verfahren mit Beschluß einzustellen. Gegen 
diesen Beschluß steht dem Ankläger das Rechts­
mittel der Beschwerde (§ 481) zu." 

zeigt, oder reichen die durchgeführten Erhebun­
gen zur Beurteilung aller für die Entscheidung 
maßgebenden Umstände aus, so kann der Richter 
die Strafe ohne vorausgehendes Verfahren durch 
Strafverfügung festsetzen, falls er nur eine Geld­
strafe von nicht mehr als 60 Tagessätzen zu ver-
hängen findet." . 

b) Die bisherigen Abs. 2 und 3 erhalten die 134. Dem § 465 Abs. 1 wird folgender Satz 
Absatzbezeichnung ,,(3)" und ,,(4)". angefügt: 

"Der öffentliche Ankläger kann stets auch gegen 
130. Im § 452 haben in der Z. 3 die beiden den Willen des Angeklagten zu dessen Gunsten 

letzten Sätze zu lauten: die Berufung ergreifen." 

"Die Untersuchungshäftlinge sind in dem Gefan-
genenhaus des Gerichtshofes erster Instanz anzu­
halten. § 185 zweiter Satz gilt dem Sinne nach." 

131. Der § 453 entfällt. 

132. Im § 458 haben die Abs. 2 und 3 zu 
lauten: 

,,(2) Wird jedoch der Beschuldigte freige­
sprochen oder nach einem umfassenden und 
durch die übrigen Ergebnisse der Verhandlung 
unterstützten Geständnis verurteilt oder wird 
die aus mehreren Punkten bestehende Anklage 
teils auf die eine, teils auf die -andere Art er­
ledigt und verzichten in allen diesen Fällen die 
Parteien auf alle Rechtsmittel oder melden sie 
innerhalb der hiefür offenstehenden Frist kein 
Rechtsmittel an, so· können das Protokoll über 
die Hauptverhandlung (§ 271) und die Ausferti­
gungdes Urteiles durch einen vom Richter und 
vom Schriftführer zu unterschreibenden Vermerk 
ersetzt werden, der zu enthalten hat: 

1. die im § 270 Abs. 2 erwähnten Angaben mit 
Ausnahme der Entscheidungsgründe; 

2. im Falle einer Verurteilung die für die 
Strafbemessung maßgebenden Umstände In 

Schlagworten ; 
3. im Falle einer Verurteilung zu einer in 

Tagessätzen bemessenen Geldstrafe die für die 
Bemessung des Tagessatzes maßgebenden Um­
stände (§ 19 Abs. 2 StGB) in Schlagworten; 

4. die Namen der vernommenen Zeugen und 
Sachverständigen. 

(3) Wenn ein Privatbeteiligter im Falle einer 
Verurteihmg mit Entschädigungsansprüchen auf 
den Zivilrechtsweg verwiesen wird (§ 366 Abs. 2), 
so sind überdies die vom Gericht als erwiesen 
angenommenen Tatsachen in gedrängter Darstel­
lung anzuführen." 

133. Im § 460 hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Wird von einer Behörde oder von einem 
Sicherheitsorgan ein auf freiem Fuß befindlicher 
Beschuldigter auf Grund eigener dienstlicher 
Wahrnehmung oder eines Geständnisses ange-

135. Der § 468 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 treten in der Z. 1 an die Stelle 
der Wörter ,,/licht zuständig" die Wörter "örtlich 
unzuständig"; nach der Z. 1 wiid die nach­
stehende neue Z. 2 eingefügt und die bisherigen 
Z. 2 und 3 erhalten die Bezeichnungen Z. 3 
und 4: 

,,2. wenn das Bezirksgericht nicht zuständig 
war, weil die Tat, über die es geurteilt hat, in 
die Zuständigkeit des Gerichtshofes erster Instanz 
oder des Geschwornengerichtes fällt;" 

b) Im Abs. 2 tritt an die Stelle der Zitierung 
des Abs. 1 Z. 1 und 2 die Zitierung des Abs. 1 
Z. 1 und 3. 

136. Der § 475 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 tritt an die Stelle der Zitierung 
der Z. 1 und 2 die Zitierung der Z. 1 und 3. 

b) Der Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Wird das Urteil des Bezirksgerichtes wegen 
des im § 468 Abs. 1 unter Z. 2 angeführten 
Nichtigkeitsgrundes aufgehoben, so ist die Sache 
nicht an das zuständige Gericht zu verweisen. 
Es obliegt vielmehr dem Ankläger, binnen vier­
zehn Tagen (§§ 27 und 46) die zur Einleitung 
des gesetzlichen Verfahrens erforderlichen An­
träge zu stellen." 

137. Im § 480 hat der Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Die dem Obersten Gerichtshof im § 362 
eingeräumte Befugnis steht ihm bei strafbaren 
Handlungen, die in die Zuständigkeit des 
Bezirksgerichtes fallen, nicht zu." 

138. Die überschrift des XXVII. Hauptstückes 
hat zu lauten: 

"Vom Verfahren vor dem Einzelrichter des 
Gerichtshofes erster Instanz." 
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139. Der § 483 hat zu lauten: Zuständigkeit des Gerichtes oder des Einzel­
,,§ 483. Das Verfahren vor dem Einzelrichter richters oder die Str",fbarkeit, Strafwürdigkeit 

des Gerichtshofes erster Instanz wird durch einen oder Verfolgbarkeit der Tat bejaht wird, ist das 
schriftlichen Antrag des Anklägers auf Bestrafung erkennende Gericht nicht gebunden." 
des Beschuldigten eingeleitet." 

140. Im § 484 Abs. 1 tritt an die Stelle des 
Wortes "Staatsanwalt" das Wort "Ankläger". 

141. Der § 485 hat zu lauten: 

,,§ 485. (1) Der Einzelrichter hat die Ent­
scheidung der Ratskammer einzuholen, wenn er 

. der Ansicht ist, 

1. daß Bedenken gegen die Verhaftung des 
Beschuldigten bestehen, 

2. daß das Gericht oder daß er nicht zuständig 
sei, 

3. daß der Antrag an einem Formgebrechen 
leide, 

4. daß die dem Beschuldigten zur Last gelegte 
Tat keine zur Zuständigkeit der Gerichte ge­
hörige strafbare Handlung begründe, 

5. daß es an genügenden Gründen fehle, den' 
Beschuldigten der Tat für verdächtig zu halten, 

6. daß Umstände vorliegen, durch die die 
Strafbarkeit der Tat aufgehoben oder die Ver­
folgung wegen der Tat ausgeschlossen ist, oder 
daß die Voraussetzungen des § 42 StGB gegeben 
seien oder 

7. daß der nach dem Gesetz zur Verfolgung 
erforderliche Antrag eines hiezu Berechtigten 
fehle. 

(2) Ober Haftbeschwerden hat die Ratskammer 
in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen 
der §§ 194 und 195 zu entscheiden." 

142. Der § 486wird wie folgt geändert: 

a) Der Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Wird der Antrag wegen eines Form­
gebrechens vorläufig zurückgewiesen oder die Zu­
ständigkeit des Einzelrichters verneint, so hat der 
Ankläger binnen vierzehn Tagen die zur Ein­
leitung oder Fortsetzung des Verfahrens erfor­
derlichen Anträge zu stellen (§§ 27 und 46)." 

b) Der Abs. 3 hat zu lauten: 

. ,,(3) Hält die Ratskammer ~inen der im § 485 
Abs. 1 Z. 4 bis 7 angeführten Umstände für 
gegeben, so stellt sie das Verfahren ein." 

c) Im Abs. 4 tritt an die Stelle des Wortes 
,Staatsanwalte" das Wort "Ankläger". 

143. Im § 487 tritt an die Stelle des Wortes 
"Staatsanwaltes" das Wort "Anklägers". 

144; Der § 488 hat zu lauten: 

,,§ 488. Für die Vorbereitungen zur Haupt­
vel'hand:lung, ,die Hauptverhandlung und das 
Urteii gelten·dem Sinne nach die Bestimmungen 
des XVII. und XVIII. Haupt9tückes (§§ 220 
bis 279) mit folgenden Abweichungen und Er­
gänzungen: 

1. Der Vod:lloong des Besch.u1digten zur 
Hauptverhandlung ,ist eine Ausfert·igtUng des 
Stl1af,antrages anzuscMießen. Außer dem im 
§ 221 vorgeschriebenen Inhalt hat :die Vorhl!dung 
des BeschuLdigten lauch die AnlffoI1del1ung zu ent­
halten, die ZlU seiner V erteid~gung dienenden 
Beweismittel m~tru:bl"'ingen oder dem Gericht so 
frühzeitig anzuzeigen, daß sie Zur Hauptver­
handlung noch herbeigeschafft werden können. 
Auch ist der Beschuld~gJte ii'ber sein Recht, sich 
eines VerteiJdigers zu bedienen {§ 41), und über 
die VoralUSsetzungen der ,Beig·ebung eines Ver­
teidigers -nach § 41 Ahs. 2 ZlU belehren. 

2. Die Bestimmungen ,der §,§ 224 und 276 
über die Vornahme von Erhebungen oder Unter­
suchungshand1urug,en durch den Untersuchungs­
richter s-ind nur anwendbar, wenn ,die Beweise 
nicht in der ffuuptverhanidlrung ,aufigenommen 
w,eroen können. 

3. Wenn weder eine Voruntersuchung noch 
gericholiche Vorerhebungen statJtJgefiUnden hahen, 
ist die öffentJlichkeitder Hauptverhandlung auf 
VeriLangen des BeschuLdigten ,auSlJuschließen. 

4. Der Binzell"'ichter hat die Befiugnisse und 
Obl;iegenheitendes VorsitZlenden und des Ge­
rich,tshafes. 

- 5. Staott ,der Anklageschrift ist der Antrag auf 
Bestrafung vorrnulesen. 

6. Emchtet sich der Einzelrichter für unzu­
ständig, weil die dem Strafantrag zugrunde 
liegenden T'atSlach,en an sich oder in Verbinidung 
mit den in der Hauptverhand~ung hervorge­
tretenen Umstänldeneine Zuständigkeit ·des Ge­
schwornen- oder Schöffengerichtes begründen, so 
spricht er mit Urteil seine UnZluständigkeit aus. 
Sobailld ,dJieses Urteil in Rechtskraf.t erwachsen ist, 
hat der AnMäger binnen v,ierzehn Tagen die zur 
Einleiwng oder Fortsetzung ,des Verf.ahrens er­
fOl1derltichen Anträge ~stenen (§§ 27 und' 46). 

cl) Der Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) An Beschlüsse der Ratskammer oder 
Gerichtshofes zweiter Instanz, mit denen 

7. Der § 458 Abs. 2 und 3 ist mit der Maßgabe 
des anzuwenden, daß im Falle einer Verurteilung 
die, die im § 260 Z. 1 genannten Angaben ganz oder 
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teilweise durch Verweisung auf den Strafantrag 
ersetzt werden können, wenn das Gericht den 
darin dargestellten wesentlichen Sachverhalt ohne 
Anderung als erwiesen angenommen hat oder 
die abweichenden Feststellungen mit wenigen 
Worten angegeben werden können; das gilt für 
den Fall eines Freispruchs dem Sinne nach." 

145. Der § 489 wird wie folgt geändert: 

a) Der Abs. 1 h;\!t zu lauten: 

,,(1) Gegen die vom Einzelrichter gefällten 
Urteile ist außer dem Einspruch nach § 427 riur 
das Rechtsmittel der Berufung zulässig, über das 
der Gerichtshof zweiter Instanz entscheidet. Für 
das Verfahren gelten dem Sinne nach die Vor­
schriften der §§ 464 bis 477 und 479 mit Aus­
nahme des zweiten Satzes im § 468 Abs.2. Als 
Nichtigkeitsgründe nach § 468 Abs. 1 Z. 3 sind 
die im § 281 Abs.l Z. 2 bis 5 angeführten Um­
stände anzusehen." 

b) Der Abs. 3 entfällt und der Abs. 4 erhält 
die Absatzbezeichnung ,,(3)". 

146. Im § 490 Abs. 2 entfallen die Wörter 
"im vereinfachten Verfahren". 

147. Im § 491 treten an die Stelle der Wörter 
"das vereinfachte. Verfahren" die Wörter "das 
Verfahren vor dem Einzelrichter". 

148. Die §§ 491 a und 491 b entfallen. 

lichen Inhalt der Entscheidung, die ihm aufer­
legten Verpflich,tungen und die Gründe angibt, 
aus denen die Nachsicht widerrufen werden kann. 

§ 493. (1) Die bedingte Nachsicht oder deren 
Unterbleiben bildet einen Teil des Ausspruches 
über die Strafe und kann zugunsten und zum 
Nachteil des Verurteilten mit Berufung a:nge­
fochten werden. Die Berufung hat nur, soweit 
es sich um die Vollstreckung der Strafe oder 
der Unterbringung in einer Anstalt für ent­
wöhnungsbedürftige Rechtsbrecher oder um den 
Eintritt der Rechtsfolge handelt, aufschiebende 
Wirkung. 

(2) Hat das Gericht durch die Entscheidung 
über die bedingte Nachsicht seine Befugnisse 
überschritten, so kann das Urteil wegen Nichtig­
keit nach den§§ 281 Abs. 1 Z. 11, 345 Abs. 1 
Z. 13 oder 468 Abs. 1 Z. 4 angefochten werden. 

11. E r t eil u n g von W eis u n gen und 
B e s tell u n gei n e s B e w ä h run g s­

hel f e f'S. 

§ 494. über die Erteilung von Weisungen und 
die Bestellung eines Bewährungshelfers entschei­
det das Gericht mit Beschluß. Die Entscheidung 
obliegt in der Hauptverhandlung dem erkennen­
den Gericht, sonst dem Vorsitzenden. 

UI. Widerruf einer bedingten 
Na e hs i eh t. 

§ 495. (1) über den Widerruf der bedingten 
Nachsicht einer Strafe, der Unterbringung in 
einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechts-

149. Das XXVIII. Hauptstück erhält die Be- brecher oder einer Rechtsfolge entscheidet das 
zeichnung "XXIX. Hauptstück.". Als neues Gericht in nichtöffentlicher Sitzung mit Beschluß. 
XXVIII. Hauptstück werden folgende Bestim-
mungen eingefügt: (2) Die Beschlußfassung über einen Widerruf 

bei l1Jachtr~glicher Verurteilulllg (§ 55 StGB) ob-
"XXVIII. Hauptstück. liegt unter Gerichten gleicher Ordnung jenem, 

Vom Verfahren bei bedingter Strafnachsicht, dessen Urteil eine bedingte Nachsicht enthält 
bedingter Nachsicht von vorbeugenden Maß- und zuletZlt rechtskräftig wurde; unter Gerichten 
nahmen, Erteilung von Weisungen und Bestel-. verschiedener Ordnung entscheidet jenes höherer 

lung eines Bewährungshelfers. Ordnung, dessen Urteil eine bedingte Nachsicht 

1. B e d i n g t e N a e h sie h t ein e r S t r a f e, 
de rUn t erb r i n gu n gin ein e r A n­
stalt für entwöhnungsbedürftige 

R e eh t s b r ee her und ein e r 
Reeht'sfolge. 

§ 492. (1) Die bedingte Nach,sicht einer Strafe, 
der Unterbringung in einer Anstalt für ent­
wöhnungsbedürftige Rechtsbrecher und emer 
Rechtsfolgeist in das Urteil aufzunehmen. 

(2) Das Gericht hat den Verurteilten über 
den Sinn der bedingten Nachsicht zu belehren 
und ihm, sobald die Entscheidung darüber rechts­
kräftig geworden ist, eine Urkunde zuzustellen, 
die kurz und in einfachen Worten den wesent-

enthält und zuletzt rechtskräftig wurde. 

(3) Vor der Entscheidung hat das Gericht den 
Ankläger, den Verurteilten und den Bewährungs­
helfer zu hören und eine Strafregisterauskunft 
einzuholen. Von der Anhörung des Verurteilten 
kann abgesehen werden, wenn sich erweist, daß 
sie ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht 
durchführbar ist. 

§ 496. Das Gericht und die Sicherheitsbehörden 
(§ 177 Abs. 2) können den Verurteilten in vor­
läufige Verwahrung nehmen, wenn dringender 
Verdacht besteht, daß Grund zum Widerruf der 
bedingten Nachsicht einer Strafe vorhanden sei, 
und die Hucht ,des Verurteilten ZlU -befürchten 
ist (§ 180 Abs. 2 Z. 11lll1d Abs. 3). 
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IV. End g ü I t i geN ach sie h t. 

§ 497. (1) Der Auslspruch, daß die bedingte 
Nachsicht einer Strafe, der Unterbringung in 
einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechts­
brecher oder einer Rechtsfolge endgültig gewor­
den ist, hat durch Beschluß des Vorsitzenden zu 
erfolgen. 

(2) Vor der Entscheidung ist der Ankläger 
zu hören und eine Strafregisterauskunft einzu­
holen. 

V. Gern ein sam e B e s tim m u n gen. 

§ 498. (1) Alle Beschlüsse, die sich auf die 
Erteilung von Weisungen, die Bestellung eines 
Bewährungshelfers, die Verlängerung der Probe­
zeit, die gerichtliche Anordnung einer vorläufigen 
Verwahrung, den Widerruf einer bedingten Nach­
sicht oder die endgültige Nach,sicht beziehen, 
können mit Beschwerde an den übergeordneten 
Gerichtshof angefochten werden. 

(2) Die Beschwerde steht zugunsten des Ver­
urteilten diesem und allen anderen Personen zu, 
die zugunsten eines Angeklagten Nichtigkeits­
beschwerde erheben können, zum Nachteil des 
Verurteilten aber nur dem Ankläger. Die Be­
schwerde ist binnen vierzehn Tagen nach Be­
kanntmachung des Beschlusses an den Rechts­
mittelwerber, wenn er aber diesem nicht bekannt­
zumachen war, binnen vierzehn Tagen nach 
Bekanntmachung an den Verurteilten einzubrin­
gen. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, 
es sei denn, daß sie gegen die Anordnung einer 
vorläufigen Verwahrung gerichtet ist. 

(3) Die Beschwerde kann auch mit einer 
Nichtigkeitsbeschwerde oder Berufung gegen das 
Urteil verbunden werden, das zugleich mit dem 
angefochtenen Beschluß ergangen ist (§ 494). In 
diesem Fall ist die Beschwerde rechtzeitig einge­
bracht, wenn das Rechtsmittel, mit dessen Aus­
führung sie verbunden ist, rechtzeitig einge­
bracht wurde. Wird die Beschwerde mit einem 
anderen Rechtsmittel verbunden oder wird sonst 
gegen das zugleich mit dem angefochtenen Be­
schluß ergangene Urteil Nichtigkeitsbeschwerde 
oder Berufung erhoben, so entscheidet der für 
deren Erledigung zuständige Gerichtshof auch 
über die Beschwerde." 

150. Die bisherigen §§ 492 bis 495 und 497 
bis 500 erh:llhen ,die BeZieicl1lllung ,,§§ 499 bis 
506". Der bisher,ige § 496 entfählt. 

151. Der neue § 501 (§ 494 alt) wird wie folgt 
geändert: 

a) Im Abs. 2 .treten an die Stelle der Wörter 
"wegen einer übertretung" die Wörter "wegen 

eines mit nicht mehr als sechsmonatiger Freiheits­
strafe bedrohten Vergehens". 

b) An die Stelle der Abs. 3 und 4 tritt folgende 
Bestimmung: 

,,(3) Der Staatsanwalt kann von der Verfol­
gung einer im Abs. 2 bezeichneten Tat absehen 
oder zurücktreten, wenn anzunehmen ist, daß 
das Gericht nach § 42 StGB vorgehen würde." 

152. Der neue § 502 (§ 495 alt) wird wie 
follg't geän:dert: 

la) Der Ahs. 1 hat 7JU lauten: 

,,(1) AIUch militärische Kommanden sowie jene 
Soldaten, die dem für die militärische Sicherheit 
und Ofidnung im Strandort oder ,in der Unter­
kunft vefi;IJrrtwontlichen Kommand<l!ntien (Orts­
kommandianten oder Unter·rounftskommandan­
ten) zum ,Zwecke der Besorgung dieser Aufgaben 
unterstellt sind, und, soweit sie nicht schon zu 
diesem Perronenkreis zählen, Wachen können 
die vorläufige VefiWahrung (§ 177) des einer 
strafbaren Handl,ung Vel'ldächtigen ZiUm Zwecke 
der Vorfühl'lU11Ig vor Iden Untiersuchungsrichter 
vornehm'en, 

1. wenn der VeI1dächtige auf einer militärischen 
Liegenschraft amf frischer Tat betreten wil1d oder 

2. wenn ,der Ve1"dächtige Soldat ist, einer der 
im § 175 .Albs. 1 Z. 2 bis 4 angeführten Umstände 
voru.iegt und die vorläufige Einholung' ,des richter­
lichen Befehls wegen Gefahr ,im Ver7JUg nicht 
tunlich ist." 

b) Die Abs. 2 und 3 'entfallen und der Abs. 4 
erhält die Ab~\l.tzbezeichnung ,,(2)". 

Artikel 11 

Wind in Bundesgesetzen auf strafverfahrens­
redrtlich·e Bestimmungen hing,ewiesen, an ,deren 
SteHe mit dem lnknafttrerten ,dieses Bundes­
gesetzes neue Bestimmungen wirksam werden, 
so &ind diese Hinweise;IJuf dieentsp1"echenden 
neuen Bestimmungen ZiU bezJiehen. 

Artikel III 

Übe rg a n g s b es tim m u n g en 

1. Die Änderungen der sachlichen Zuständig­
keit der Gerichte durch dieses Bundesgesetz 
haben auf bereits anhängige Strafverfahren 
keinen Einfluß. Ist jedoch nach dem neuen Recht 
ein Gericht höherer Ordnung zuständig und hat 
noch keine Hauptverhandlung stattgefunden, so 
ist das Verfahren dem nunmehr zuständigen 
Gericht abzutreten. 

2. Die Voraussetzungen für die Wiederauf­
nahme des Strafverfahrens richten 5ich bei Ver­
urteilungen, die nach dem bisherigen Recht er­
folgt sind, nach § 356 StPO in der vor dem 
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Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 
Fassung. 

3. Bis einschließlich 31. Dezember 1979 können 
die Aufgaben der öffentlichen Anklage vor den 
Bezirksgerichten noch den Organen überlassen 
bleiben oder überlassen werden, die nach § 448 
StPO in der vor dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes geltenden Fassung zu bestellen sind. 

4. Hat -der Einzelrichter das bisherige Recht 
anzuwenden, so darf er bei sonstiger Nichtigkeit 
(§ 281 Abs. 1 Z. 11 StPO) keine .strengere Strafe 
verhängen als eine Freiheitsstrafe von höchstens 
drei Jahren oder eine Geldstrafe. Hält er eine 
strengere Strafe für angemessen, so hat er im 
Sinne des § 488 Z. 8 StPO in der vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 
Fassung vorzugehen. 

Artikel IV 

Schlußbestimmungen 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1975 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminilster für Justiz betraut. Der 
Bundesminister für Justiz hat bei der Vollziehung 

a) der §§ 149 a, 149 bund 414 a StPO das 
Einvernehmen mit dem Bunde.sminister für 
Inneres und dem Bundesminister für Ver­
kehr, 

b) des § 429 Abs. 4 StPO das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz 

zu pflegen. 
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